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Neues aus Brüssel 

Europaecke

Zivilrecht

 ALTERNATIvE STREITBEILEGuNG 
uND ONLINE-STREITBEILEGuNG 

Am 12.03.2013 hat das Plenum des EP 
die mit dem Rat und der Kommission 
ausgehandelten Kompromisstexte 
zum Richtlinienvorschlag zur alter-
nativen Streitbeilegung verbraucher-
rechtlicher Streitigkeiten (ADR) und 
zum Verordnungsvorschlag für Online-
Streitbeilegung (ODR) angenommen.
Die Mitgliedstaaten sollen dafür sor-
gen, dass für sämtliche Streitigkei-
ten, die zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern aus Kauf- oder Dienst-
verträgen entstehen, AS-Stellen zur 
Verfügung stehen. Die Online-Streit-
beilegung soll über eine von der 
Kommission einzurichtende und zu 
finanzierende Plattform angeboten 
werden. Hierüber sollen Verbraucher 
und Unternehmer, die Streitigkeiten 
aus einem online abgeschlossenen 
Kauf- oder Dienstvertrag beilegen 
möchten, über ein Online-Formular 
ihre Beschwerde einreichen können.

Strafrecht

 uRTEIL DES EuGH zuM EuROpä-
ISCHEN HAFTBEFEHL

Mit Urteil vom 26.02.2013 hat der 
EuGH entschieden, dass die Vollstre-
ckung eines Europäischen Haftbe-
fehls nicht von der Bedingung einer 
erneuten Prüfung durch den Aus-
stellungsmitgliedstaat abhängig ge-
macht werden kann, auch wenn das 
Urteil in Abwesenheit des Verurteil-
ten erging. Im zu Grunde liegenden 
Verfahren wurde eine Person, die 
sich zur fraglichen Zeit in Spanien 
aufhielt, durch ein Gericht in Italien 

wegen schwerer Straftaten zu einer 
Freiheitsstrafe verurteilt. Das dage-
gen eingelegte Rechtsmittel wurde 
zurückgewiesen. Der Verurteilte war 
zu keiner Zeit bei der Verhandlung 
anwesend, wurde jedoch von zwei 
Anwälten vor Gericht vertreten. Italien 
forderte danach die Auslieferung des 
Verurteilten. Dieser machte vor dem 
spanischen Verfassungsgericht (Tri-
bunal Constitucional) die Verletzung 
seines Rechts auf ein faires Verfahren 
sowie auf einen wirksamen Rechtsbe-
helf aus der Charta der Grundrechte 
der EU geltend. Der Verurteilte rügt, 
dass nach der Auslieferung an die 
italienischen Vollstreckungsbehörden 
keine Möglichkeit bestehe, das Urteil 
zu überprüfen. Das Tribunal Consti-
tucional wandte sich mit der Vorla-
gefrage an den EuGH. Dieser stellt 
in seinem Urteil fest, dass Mitglied-
staaten grundsätzlich dazu verpflich-
tet sind, Europäische Haftbefehle zu 
vollstrecken. Die Vollstreckung kann 
nur in den im Rahmenbeschluss über 
den Europäischen Haftbefehl genann-
ten Fällen verweigert werden. Ein 
Ausnahmefall, nachdem dem Ver-
urteilten die Möglichkeit gegeben 
werden muss, im Ausstellungsmit-
gliedstaat eine Wiederaufnahme des 
Verfahrens zu beantragen, ist im vor-
liegenden Fall nicht gegeben. Das 
Recht des Angeklagten, persönlich 
zur Verhandlung zu erscheinen, ist 
zwar ein wesentlicher Teil des Rechts 
auf ein faires Verfahren, aber kein 
absolutes Recht, da der Angeklagte 
unter bestimmten Voraussetzungen 
darauf verzichten kann. Der Verurteilte 
wurde danach ausreichend über das 
gegen ihn eingeleitete Verfahren un-
terrichtet und ist aus freiem Willen 
der Verhandlung fern geblieben. Da-
rüber hinaus können keine weiteren 
Bedingungen für die Vollstreckung 

des Haftbefehls durch den Mitglied-
staat aufgestellt werden.

 vIERTE ANTI-GELDWäSCHERICHT-
LINIE

Am 05.02.2013 hat die Europäische 
Kommission ihren Vorschlag für die 
vierte Anti-Gelwäscherichtlinie vor-
gelegt. Diese sieht wie schon die 
dritte Geldwäscherichtlinie eine An-
wendbarkeit der Richtlinie auf Ange-
hörige von Rechtsberufen vor, wenn 
sie sich – einschließlich durch Steu-
erberatung – an Finanz- oder Unter-
nehmenstransaktionen beteiligen, bei 
denen die Gefahr, dass ihre Dienste 
für das Waschen von Erträgen aus 
kriminellen Aktivitäten oder für die 
Zwecke der Terrorismusfinanzierung 
missbraucht werden, am größten ist. 
Eine Meldepflicht besteht dann nicht, 
wenn der Rechtsanwalt die Informati-
onen vor, während oder nach einem 
Gerichtsverfahren oder im Rahmen 
der Beurteilung der Rechtslage für 
einen Mandanten erlangt. Bezüglich 
der zentralen Meldestelle ist vorge-
sehen, dass geeignete Selbstverwal-
tungseinrichtungen der betreffenden 
Berufsgruppen eigene Meldestellen 
einrichten können, die der zentralen 
Meldestelle vorgeschaltet sind.

Quelle: BRAK, weitergehende Informationen unter
www.brak.de (Nachrichten aus Brüssel)
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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wer ein Produkt auf dem Markt anbie-
tet, muss sich regelmäßig die Frage 
stellen, ob er dem Geschmack und den 
Ansprüchen seiner Zielgruppe noch 
genügt. Der gewerbliche Marktteil-
nehmer erfährt dies sehr schnell über 
die Nachfrage- und Umsatzsituation.
Da tun wir uns, – die stets redlich 
bemühte Redaktion unserer  
– sehr viel schwerer: Sie, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, bekommen 
als Kammermitglieder unser Heft als 
kostenlose Informationsschrift in die 
Kanzlei bzw. das Gerichtsfach geliefert, 
ob Sie wollen oder nicht. Wir können 
deshalb an unserer Auflage keinerlei 
Resonanz ablesen. 

Zugegeben, wir, die Redaktion, finden 
unser Heft schön, informativ, aufge-
lockert und deshalb gut zu lesen und 
halten jede Ausgabe mit Freude und 
ein wenig Stolz in der Hand. Wir sind 
nach bestem Wissen und Gewissen 
der Überzeugung, dass wir unseren 
Auftrag als Bekanntmachungsorgan 
der Kammer, also gleichsam die Amts-
blattfunktion  genauso vollkommen 
erfüllen wie wir Wissenswertes aus 
dem Bezirk und der Kammerarbeit mit 
informativen Fotos garniert vermitteln.

Doch von Zeit zu Zeit fragen wir, ob wir 
uns zurecht in solcher Selbstgefällig-
keit ergehen. Denn wenn die Anwältin 
oder der Anwalt im Ehrenamt schon 
einmal journalistisch und auch ein 
wenig kreativ tätig wird und bei die-
ser Arbeit kein gewonnener Prozess 
als möglicher Lohn winkt, dann will 
sie/er wenigstens Eines: dem Leser 
gefallen. Denn nichts ist sinnloser, als 
mit dem für unsere schöne  

betriebenen Zeit- und Materialaufwand 
am wirklichen Interesse der Kollegen-
schaft vorbei zu arbeiten und es nicht 
einmal zu merken.

Deshalb haben wir diesem Heft einen 
recht kurzen Fragebogen beigefügt, 
der uns bei der Prüfung helfen soll, 
ob unser Kammermagazin ankommt 
und ob wir inhaltlich etwas verbes-
sern können, sei es, dass wir andere 
Schwerpunkte setzen müssen oder 
vielleicht das Publikationsmedium 
ganz anders zu gestalten haben.

Ich bitte Sie, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, sehr herzlich, uns bei diesen 
Bemühungen dadurch zu unterstützen, 
dass Sie den beigelegten Fragebogen 
ehrlich und reflektiert ausfüllen und 
uns wieder zugänglich machen. Bei 
dieser Bitte werden Sie mir hoffent-
lich nachsehen, dass ich mit diesen 
Zeilen unsere  schon vorab in 
ein recht sympathisches Licht gerückt 
habe. Ich bin mir aber sicher, dass sich 
gestandene Anwältinnen und Anwälte 
davon nicht beirren lassen. Und eines 
ist schon jetzt versprochen: Wir wollen 
ganz ernsthaft wissen, was Sie von un-
serem Kammermagazin halten und wir 
wollen mit Hilfe Ihrer Anmerkungen 
noch besser werden. Wenn das geht.

Ihr
Dr. Uwe Wirsching
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Vertrauens- und Imagezuweisungen
in Freien Berufen
1. Freiberufliche vertrauensdienst-
leistungen in der überstaatlichen 
Bewertung durch die GfK1 – ärzte, 
Rechtsanwälte und Journalisten

In Zeiten der Finanzkrise, begleitet von 
einer außerordentlichen Verunsiche-
rung der Bürger, sind die Freien Berufe 
(„Liberal Professions“, „Professions 
Liberales “, „Liberi Professioni“, „Vri-
ije Beroepen“, „Liberale Erhvervs“ 
usw.) mit ihren Vertrauensdienstleis-
tungen besonders gefordert.

„Die aktuelle Statistik zu den Selbst-
ständigen in den Freien Berufen belegt 
ihren Status als Zukunfts- und Wachs-
tumsmarke. Offenbar haben auch die 
krisenhaften Erscheinungen auf den 
Finanzmärkten und in der Wirtschaft 
die Nachfrage nach Vertrauensdienst-
leistungen stimuliert.  Zum Jahresbe-
ginn ist die Zahl der Selbstständigen in 
den Freien Berufen auf rund 1.192.000 
gestiegen. Dies ist ein Plus von knapp 
4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahres-
wert von 1.143.000.“2

2003   2004    2005   2006   2007   2008   2009   2010    2011 

90%

85%

80%

75%

84%

81%

80%

89%

88%

87%

Deutschland Total Westeuropa

Quelle: GfK SE, Trust Index 2003-2011, eigene Darstellung

GfK Vertrauensindex 2003-2011 Ärzte

2003   2004    2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011 

80%

70%

60%

50%

40%

30%

84%

52%

47%

71%

53%

52%

GfK Vertrauensindex 2003-2011 Rechtsanwälte

Quelle: GfK SE, Trust Index 2003-2011, eigene Darstellung

1 Die GfK SE (Gesellschaft für Konsumfor-
schung) mit Sitz in Nürnberg ist das größte 
deutsche Marktforschungsinstitut.
2 Bundesverband der Freien Berufe (Hrsg). 
Pressemitteilung vom 11.06.2012, S. 1
3 Im Folgenden werden die drei in die Befra-
gung einbezogenen Freien Berufe berichtet: 
Ärzte, Rechtsanwälte und Journalisten. Die 
Erhebung wird in 19 Ländern durchgeführt, 
davon in 15 europäischen Staaten (Belgien, 
Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Groß-
britannien, Italien, Niederlande, Polen, 
Portugal, Rumänien, Spanien, Schweden, 
Tschechische Republik, Türkei, Ungarn) 
sowie in den USA, Brasilien, Kolumbien und 
Indien. Die Benennung „Total“ bezieht sich 
auf die Gesamtheit der genannten Staaten, 
„Westeuropa“ auf die in Klammern ge-
nannten Länder ohne Bulgarien, Polen, 
Rumänien, Tschechische Republik, Ungarn). 
Insgesamt wurden 2011 die Antworten von 
19.261 Befragten in die Berichterstattung 
einbezogen.

Eine Besonderheit unter den Berufs-
prestigeerhebungen stellt der „GfK-
Vertrauensindex“ dar (vgl. GfK FE 
2011).3 Die Ergebnisse von GfK Cus-
tom Research bestätigen das nicht 

nur in Deutschland, sondern auch im 
internationalen Kontext exorbitant 
gute Prestige zunächst der Ärzteschaft 
(allerdings hinter der in der Rangliste 
führenden Feuerwehr). 
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Die deutschen Rechtsanwälte kom-
men hier im Vergleich der einbezo-
genen Staaten Europas sowie den 
USA in Deutschland auf die höchste 
Bewertung mit einer Ausprägung 
von 71%. 

Mit den Journalisten findet hier ein 
Beruf Erwähnung, der im Rahmen 
grundlegender Veränderungen in der 
Medienlandschaft in besonderer Weise 
gefordert ist. Auch hier zeigt sich für 
Deutschland ein deutlich überdurch-
schnittlich positiver Wert. 

2. prestige und Image der Freien Be-
rufe im innerdeutschen vergleich

Das Allensbacher Institut für Demo-
skopie führt seit 1966 repräsentative 
Querschnittstudien der Bevölkerung 
durch, die das Prestige ausgewähl-
ter Berufe erfassen. Im Spektrum der 
Freien Berufe ist dabei besonders in-
teressant, wie trotz der Beeinträch-
tigungen der Berufsausübung von 
Ärzten die Bewertungen in der Zeit-
reihe ausfallen: Hier zeigt sich eine 
Entwicklung von 81% im Jahr 1991 
über 71% in 2005 und 82% im Jahr 
2011. Lediglich 1986 war dieser Wert 

mit 84% höher.4 Dies würde wohl be-
deuten, dass der Berufsstand nicht 
für die (Fehl-) Entwicklungen im Ge-
sundheitssystem verantwortlich ge-
macht wird! Bei der Beurteilung von 
Ergebnissen der Allensbach-Studien 
wird häufig vernachlässigt, dass in 
den erschlossenen Meinungsbildern 
methodisch bedingte Unterschiede 
gegeben sind.5

Neben dem Berufsprestige wird 
gerne auch die Zufriedenheit mit der 
Leistung von Berufen als Maßstab 
für Einstellungsmessungen genom-
men. So waren 2010 in Deutschland 
95% der Patienten mit ihren Ärzten 
zufrieden.6 Zu ähnlichen Ergebnissen 
führte auch eine Studie des Instituts 
für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen im Rahmen eines 
internationalen Vergleiches der Ge-
sundheitsversorgung7. „Die beiden 
Studien zeigen, dass die Deutschen 
keineswegs ständige Nörgler sind, 
sondern dass sie zwischen den me-
dizinischen Leistungen auf der einen 
und der Gesundheitspolitik auf der 
anderen Seite sehr gut unterschei-
den können.“8

Die Dimension „Zufriedenheit“ lässt 
sich weder eindeutig dem Prestige 
noch dem Image zuweisen, hat aber 
für die Prestigebildung nicht nur bei 
Ärzten erhebliche Bedeutung. So 
wurde im Rahmen einer Praxisstu-
die der Fachhochschule Wiesbaden 
festgestellt, „dass die Patientenzufrie-
denheit in Deutschlands Zahnarztpra-
xen im Allgemeinen sehr hoch ist“9. 
Darüber hinaus wurde deutlich, „dass 
die Zufriedenheit des Patienten zu 
einem großen Teil von Faktoren ab-
hängt, die über die zahnmedizinische 
Fachkompetenz des Behandlers hin-
ausgehen“10. Gemeint waren Faktoren, 
die man unter der sozialen Kompetenz 
der Zahnärztinnen und Zahnärzte sub-
sumieren könnte.11 Auch hier steht 
ein Heilberuf unter sonst schwierigen 
Bedingungen auf dem Prüfstand der 
Gesellschaft: „Steigende Gesundheits-
kosten und immer neue Reformvor-
schläge wecken die Fragen: Wo bleibt 
der Patient und welche Qualitäten wer-
den heute erwartet? In einer aktuellen 
Qualitäts- und Zufriedenheitsmessung 
erzielen Zahnärzte mit einem Noten-

4 Vgl. IfD: Institut für Demoskopie Allensbach (1997): Allensbacher 
Jahrbuch für Demoskopie 1993 – 1997. Band 10. Allensbach, S. 965
5 So wurde die Rangliste für 2005 folgende Jahre durch den Umstand 
beeinflusst, dass erstmals die Berufe Polizist und Krankenschwester in 
die Erhebung eingebracht wurden. Beide Berufe erhielten sehr hohe 
Bewertungen, wodurch die Einstufungen der hier vertretenen Freien 
Berufe, mit Ausnahme der Ärzte beeinflusst wurden (vgl. Forsa 2011, 
Spiegel 2011, Riegl 2010).
6 Vgl. Techniker-Krankenkasse (Hrsg.) (2010): Studie: Arzt und Patient 
auf Augenhöhe? Deutschlands Patienten wollen mitreden. http://www.
tk-online.de/tk/pressemitteilungen/gesundheit-und-service/224996 
(14.09.2010)
7 Teilnahme am „Commonwealth Fund International Health Policy 
Survey“
Vgl. Koch, K./Schürmann, C./Sawicki, P. (2010): Das deutsche Gesund-
heitswesen im internationalen Vergleich: Die Perspektive der Patienten. 
In: Deutsches Ärzteblatt, 107. Jg., Heft 24, S. 427f.
8 Horner, T. (2010): Unzufrieden mit Gesundheitssystem. In Deutsch-
land sind Patienten kritischer als in anderen Ländern. In: Bayerisches 
Zahnärzteblatt, Juli/August 2010, S. 19
9 Fischer, B. (2010): Praxisstudie der Fachhochschule Wiesba-
den. http://www.spitta.de/Produkt-familien/Praxismanagement/
Praxisf%FChrung/1904_index+M58e1c56846e.html (05.11.2010)
10, 11 Ebd.
12 Riegl, G. F. (2010): Große Zahnarzt-Imagestudie 2010. http://www.
zmk-aktuell.de/management/praxisfuehrung/story/grosse-zahnarzt-
imagestudie-2010/print.html (05.11.2010)
13 Vgl. Micheelis, W./Süßlin, W. (2012): Einstellungen und Bewer-
tungen der Bevölkerung zur zahnärztlichen Versorgung in Deutschland. 
Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage 2011. Institut der Deutschen 
Zahnärzte (Hrsg.), IDZ-Information Nr. 1/12, S. 7f

2003   2004    2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011 

45%

40%

35%

30%

25%

37%

32%

28%

44%

42%

39%

GfK Vertrauensindex 2003-2011 Journalisten

Quelle: GfK SE, Trust Index 2003-2011, eigene Darstellung

Deutschland Total Westeuropa
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durchschnitt von 1,5 einen Spitzen-
ruf bei Patienten (1 = exzellent/sehr 
gut), der sich in den letzten 11 Jahren 
noch um 6 % verbesserte. Zugleich 
haben jedoch die Patienten noch be-
achtliche Zusatzwünsche und sehen 
Verbesserungsbedarf bei Zahnärzten, 
z.B. 47 % schon beim ersten Eindruck 
am Empfang. 72 % der Patienten sind 
nach ihren Praxisbeurteilungen in-
zwischen bei ihrem idealen Zahnarzt 
angekommen, denn sie vergeben die 
maximalen 4 und 5 Qualitätssterne 
als Prädikat; 1999 waren dies erst 58 
%“12. Eine im Jahr 2011 durchgeführt 
Befragung zum Image der Zahnärzte 
bestätigt diese Befunde sowohl im 
Selbst- als auch im Fremdbild, aber 
auch die hohe Prävalenz der „Zahn-
arztangst“; interessant ist hier, dass 
mit den Indikatoren „Zufriedenheits-
empfinden“, „Vertrauensmaß“ und 
„Einschätzung der Behandlungsqua-
lität“ operiert wird.13

Eine weitere Studie zeigt die hohe Zu-
friedenheit der Patienten mit der fach-
lichen Arbeit ihrer Zahnärzte. Zu dieser 
Feststellung kam die Hauptversamm-
lung des Deutschen Arbeitskreises für 
Zahnheilkunde (DAZ) 2009 im Rahmen 
der Präsentation der Ergebnisse des 
Projektes „Qualitätsmanagement“. 

Hierbei gaben 96,1% der befragten 
Patienten an, dass ihre Fragen zur Be-
handlung von den Zahnärztinnen und 
Zahnärzten stets bereitwillig und ver-
ständlich beantwortet werden, dass 
die zahnärztlichen Untersuchungen 
(96,5%) stets gründlich durchgeführt 
wurden und die Behandlungsergeb-
nisse (94,6%) umfassend besprochen 
wurden.14

Mit den Steuerberatern sei noch ein 
Beruf erwähnt, der in der Wirtschafts- 
und Finanzkrise besonders gefordert 
war und ist. Hier kommt das Markt-
forschungsinstitut IRES zu folgendem 
Ergebnis: „Die Gesamtzufriedenheit 
der Mandanten mit ihrem Steuerbe-
rater erreichte 2009 ein Allzeithoch“.15 

Im Jahr 2008 führte das Institut für 
Freie Berufe Nürnberg im Auftrag des 
Bundesverbandes der Freien Berufe 
eine Untersuchung zum Selbst- und 
Fremdbild der Freien Berufe durch.16  
Hierzu wurde zusammenfassend fest-
gestellt, dass Freiberufler sich stark 
mit freiberuflichen Werten identifizie-
ren, stärker noch als Verbraucher sie 
nachfragen.17

Verbraucher schätzen freiberufliche 
Leistungen durchweg als „gut“ ein. 
Zusammen mit „sehr gut“ stellen 
diese Antworten jeweils die Mehr-
heit dar. Schlechte Beurteilungen 
kommen mit maximal neun Prozent 
in sehr geringem Umfang vor; ist eine 
Einschätzung nicht „gut“, so ist sie 
häufiger ambivalent („weder noch“) 
als schlecht. Am relativ schlechtesten 
ist die Einschätzung von Eigenverant-
wortlichkeit und Unabhängigkeit der 
Freiberufler, wo die Ambivalenz dem 
Anteil der „gut“-Antworten mit 43 
Prozent entspricht. Ebenfalls geste-
hen drei Viertel der Verbraucher den 
Freien Berufen die Selbstverwaltung 
zu, und knapp 60 Prozent halten Frei-
berufler für verantwortungsbewusster, 
integrer und vertrauenswürdiger als 
andere Menschen.

Würde man sich hingegen etwa am 
„VDE-Report 2009“18 für Deutschland 
orientieren, so wäre die Rangfolge der 
angesehensten Berufe: Ärzte, Natur-
wissenschaftler, Ingenieure und Lehrer 
(gleichauf), Juristen und Architekten.

Zur Abrundung sei noch eine Befra-
gung von Reader´s Digest19 erwähnt, 
bei der in Vertrauenszuweisungen die 
Apotheker als erster Freier Beruf mit 
einem sehr hohen Wert von 89% auf 
dem dritten Rang nach Feuerwehrleu-
ten und Piloten in Erscheinung treten. 
Weitere Freie Berufe sind wie folgt 
gelistet: Ärzte (5. mit 85%), Rechts-
anwälte (13. mit 45%), Journalisten 
(16. mit 29%). Auch hier zeigt sich, 
wie durch Auswahl der Berufe oder 
Fragestellung Einfluss auf Ergebnisse 
genommen wird. So sind in anderen 
Befragungen (GfK, Allensbach) Piloten 
nicht in den Auswahllisten enthalten. 
Gleichwohl sind die genannten Freien 
Berufe stets gut vertreten, wenn auch 
mit den skizzierten Abweichungen. 

Zu diesem Thema wäre etwa auf die 
„Bürgerbefragung öffentlicher Dienst 
2011“ hinzuweisen20, die grundsätzlich 
von einer Imageverbesserung des öf-
fentlichen Dienstes und der öffentlich 
Bediensteten ausgeht. Hier rangieren 
die Ärzte unter 30 Berufsgruppen hin-
ter den Kranken- und Altenpflegern 
auf Rang drei. Die Berufsgruppe der 
Mitarbeiter in Kindertagesstätten  – 
in vergleichbaren Befragungen nicht 
aufgerufen – nimmt den fünften Platz 
ein.21 Hier ist vor allem festzuhalten, 
dass die Prestigevergabe mit sehr ho-
mogenen Explikationen verbunden ist. 
Der Einfluss einzelner Berufsmerkmale 
oder soziodemographischer Faktoren 
erscheint zumindest unzureichend be-
rücksichtigt. Ursächlich hierfür wiede-
rum erscheinen vor allem Defizite in 
der Theoriebildung.
 
 
 
� q

14 Vgl. Gebuhr, K. (2009): Studie: Zahnarztpatienten sind hoch 
zufrieden. Brendan-Schmittmann-Stiftung legte Auswertung von 
Patientenbefragungen im Rahmen des DAZ-QS-Projektes vor. In: 
DAZ aktuell online, 01.10.2009.
15 Vgl. Schwarzer, E. (2010): Das Bild des Steuerberaters aus Sicht 
seiner Mandanten. In: LSWB info 5/2010, S. 33
16 Vgl. Oberlander, W./Moczall, A. (2008): Selbst- und Fremdbild der 
Freien Berufe. Ergebnisse einer Doppelbefragung von Selbständigen 
in Freien Berufen und Verbrauchern im Juli 2008 im Auftrag des 
Bundesverbandes der Freien Berufe. Nürnberg, S. 5ff.
17 Vgl. Oberlander, Moczall: a.a.O, S. 40
18 Vgl. VDE: Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstech-
nik e.V. (Hrsg.) (2009): VDE-Trendreport 2009. Frankfurt am Main
19 Reader´s Digest Trusted Brands (2012), „Trust in professions“, 
www.rdtrustedbrands.com/tables/community.shtml (30.11.2012)
Die Erhebung wurde unter der Bezeichnung „Reader´s Digest Eu-
ropean Trusted Brand 2008“ in Europa mit 25.000 Befragten durch-
geführt. Es wurden 20 Berufe zur Wahl gestellt.
20 Zitka, F. (2011): Bürgerbefragung öffentlicher Dienst. Einschät-
zungen, Erfahrungen und Erwartungen. Bundesleitung des dbb 
beamtenbund und tarifunion (Hrsg.), Berlin, S.18ff.
21 Die Frage lautete hier: „Wie hoch sind die folgenden Berufe des 
öffentlichen Dienstes bei Ihnen angesehen?“ 
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Sozialversicherungspflicht von Rechtsreferendaren
hätte, obwohl er auf die Gewährung keinen Einfluss hat. 
Um diesem unkalkulierbaren Haftungsrisiko zu begegnen, 
wird das BayStMJV in Abstimmung mit dem Bayerischen 
Staatsministerium der Finanzen die Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für Juristen (JAPO) ändern und in  
§§ 48, 49 JAPO jeweils eine Bestimmung einfügen, wonach 
die Zuweisung von Rechtsreferendaren außerhalb des 
öffentlichen Dienstes davon abhängig gemacht werden 
soll, dass deren Träger – sprich der Kanzleiinhaber – sich 
verpflichtet, im Falle der Gewährung von Zusatzvergü-
tungen den Freistaat Bayern im Innenverhältnis von einer 
Inanspruchnahme durch den Sozialversicherungsträger 
freizustellen, soweit dieser Beträge für die gewährte Zu-
satzvergütung erhebt. 

Diese Rechtsänderung soll im Sommer 2013 in Kraft tre-
ten, so dass erstmals die Referendare betroffen wären, die 
im Oktober 2013 in die Rechtsanwaltsstation eintreten.

Von der neuen Regelung unberührt bleibt die Möglichkeit 
einer von Ausbildungszwecken unabhängigen Nebentä-
tigkeit (Art. 3 Abs. 3 SiGjurVD); hier ist die Kanzlei Arbeit-
geber im sozialversicherungsrechtlichen Sinn. 
 q

Das Bayerische Staatsministerium für Justiz und für Ver-
braucherschutz (BayStMJV) hat uns gebeten, die aus 
Haftungsgründen indizierte geänderte künftige Zuwei-
sungspraxis für Rechtsreferendare bekannt zu machen:

Einige Rechtsanwaltskanzleien zahlen Rechtsreferendaren, 
die ihnen in der Rechtsanwaltsstation, im Pflichtwahlprak-
tikum oder im Ergänzungsvorbereitungsdienst zugewiesen 
sind, eine zusätzliche Vergütung neben der staatlichen. Die 
Deutsche Rentenversicherung Bund vertritt die Ansicht, 
dass diese Zusatzvergütungen, soweit sie nicht für eine 
von der Ausbildung unabhängige gesonderte Beschäfti-
gung gewährt werden, Teil des aus dem Referendaraus-
bildungsverhältnis resultierenden Arbeitsentgelts i.S.v.  
§ 14 Abs. 1 SGB IV sind. Mit dieser Rechtsfrage befasst sich 
derzeit das Bundessozialgericht, nachdem sich das LSG 
Hamburg am 28.11.2012 (Az.: L 2 R 16/10) dieser Rechts-
auffassung angeschlossen hatte.

Für die Länder hätte die vorstehende Rechtsauffassung zur 
Folge, dass beispielsweise der Freistaat Bayern als Arbeit-
geber im sozialversicherungsrechtlichen Sinn (§ 28e SGB 
IV) die Zusatzvergütung in die Berechnung des abzufüh-
renden Gesamtsozialversicherungsbeitrags einzubeziehen 
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Farbige Antragsformulare nötig?

BGH, Beschl. v. 02.10.2012 – VI ZB 71/11

Wiedereinsetzung
„Die Klärung der Frage, ob gegen ein Urteil Berufung 
eingelegt werden soll, darf der Rechtsanwalt grundsätz-
lich nicht allein einem Telefongespräch einer Kanzleikraft 
überlassen.“

Aus den Gründen:
Der Beklagtenvertreter beantragte Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand. Zur Begründung trug er vor, dass eine 
Mitarbeiterin des Mandanten seiner Empfehlung folgend 
seiner Kanzleimitarbeiterin fernmündlich mitgeteilt habe, 
dass Berufung eingelegt werden solle. Seine zuverlässige 
langjährige Mitarbeiterin habe versehentlich in einem Ak-
tenvermerk niedergelegt, dass keine Berufung eingelegt 
werden solle, woraufhin die zuvor korrekt notierte Beru-
fungsfrist gestrichen worden wäre. Der Fehler sei erst nach 
Ablauf der Frist anlässlich einer telefonischen Nachfrage 
seitens des Mandanten aufgefallen. 

Die Wiedereinsetzung wurde versagt und die Berufung als 
unzulässig verworfen. Ein Rechtsanwalt dürfe zwar einfa-
che Verrichtungen, die keine besondere Geistesarbeit ver-
langten, wie etwa Botengänge oder die Eintragung vorher 
vom Anwalt verfügter Fristen, zur selbständigen Erledigung 
auf sein geschultes und zuverlässiges Büropersonal über-

Die seit 01.03.2013 verbindlichen Formulare für den Erlass 
eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses sowie 
einer Durchsuchungsanordnung haben für Verwirrung ge-
sorgt. Unklar ist, ob der „grüne Rahmen“ vorhanden sein 
muss, oder ob ein Schwarz-weiß-Ausdruck ausreichend ist.

Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) selbst schreibt 
dazu auf seiner Internetseite: 

„Der äußere Aufbau der Formulare und ihr Inhalt wer-
den durch die Veröffentlichung der Rechtsverordnung 
im Bundesgesetzblatt bestimmt und bringen das vom 
Bundesjustizministerium Gewollte zum Ausdruck. Die 
farbigen Elemente der Formulare stellen ein funktionales 
Gestaltungselement dar. So sind beispielsweise Hinweise 
grau unterlegt. Den Nutzern der Formulare – gerade auch 
den nichtprofessionellen Antragstellern – soll damit eine 
Hilfe beim Lesen, Verstehen und Ausfüllen gegeben wer-
den. Das Bundesministerium der Justiz kann im Übrigen 

tragen. Eine unmittelbar das Mandat betreffende Frage, 
hier ob gegen ein Urteil entsprechend der Empfehlung des 
Prozessbevollmächtigten Berufung eingelegt werden solle, 
dürfe der Rechtsanwalt grundsätzlich nicht allein einem 
Telefongespräch einer Kanzleikraft überlassen. Denn diese 
Frage falle in den originären Verantwortungsbereich des 
Rechtsanwalts, der sich insoweit nur auf eine schriftliche 
oder ihm selbst erteilte mündliche Weisung der Mandant-
schaft verlassen und ihm vorgelegte, nicht von der Partei 
autorisierte Telefonvermerke nicht ungeprüft übernehmen 
dürfe.  q
www.bundesgerichtshof.de

keine Aussagen zu etwaigen Abweichungen machen, ins-
besondere nicht dazu, wie die Gerichte im Einzelfall mit 
Formularen verfahren werden, die im Schwarz-Weiß-Druck 
eingereicht werden.“ 

(http://www.bmj.de/DE/Buerger/verbraucher/Zwangs-
vollstreckungPfaendungsschutz/_doc/_faq_doc.html?nn 
=1512734)

Der Hinweis kann so verstanden werden, dass die Farbge-
bung nur eine Hilfestellung für den Ausfüllenden darstellt, 
weshalb Gerichte nicht verlangen könnten, dass farbige 
Anträge einzureichen sind. Nach unserem Kenntnisstand 
wird das von den Gerichten in unserem Bezirk auch so ge-
handhabt. Sollten Sie andere Erfahrungen machen, bitten 
wir um einen entsprechenden Hinweis, damit dagegen 
ggf. vorgegangen werden kann. 
 
 q

BGH, Beschl. v. 10.07.2012 – VIII ZB 15/12

Verspäteter Faxeingang 
Den Rechtsanwalt trifft kein Verschulden an dem 
verspäteten Eingang eines fristgebundenen Schrift-
satzes, wenn die Telefaxübermittlung – etwa wegen 
technischer Störungen am Empfangsgerät oder wegen 
Leitungsstörungen – einen Zeitraum beanspruchen, 
mit dem er nicht rechnen musste (zuletzt BGH, Urteil 
vom 25.11.2004 – VII ZR 320/03; BGH, Beschluss vom 
06.04.2011, XII ZB 701/10).
(Leitsatz der Redaktion) q

www.bundesgerichtshof.de
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Sozialgerichte – Elektro-
nischer Rechtsverkehr
Die Präsidentin des Bayerischen Landessozialgerichts hat 
mitgeteilt, dass die bayerische Sozialgerichtsbarkeit als 
erste Gerichtsbarkeit in Bayern den elektronischen Rechts-
verkehr für Streitverfahren eröffnen wird.

Voraussichtlich ab 01.07.2013 sollen alle Verfahrensbeteilig-
ten beim Bayerischen Landessozialgericht in München und 
Schweinfurt sowie beim Sozialgericht München Schriftsätze 
in elektronischer Form einreichen und empfangen können. 
Bis 01.01.2014 soll auch an den Sozialgerichten Augsburg, 
Bayreuth, Landshut, Nürnberg, Regensburg und Würzburg 
der elektronische Rechtsverkehr ermöglicht werden.

Die Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in 
der bayerischen Sozialgerichtsbarkeit befindet sich derzeit 
noch im Stadium der EU-Notifizierung. Das zuständige 
Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie und Frauen geht jedoch davon aus, dass in 
diesem Verfahren keine Einwendungen erhoben werden 
und die Verordnung am 01.07.2013 in Kraft treten kann.

Alle notwendigen Informationen über die Teilnahme am 
elektronischen Rechtsverkehr werden nach Inkrafttreten 
der entsprechenden Rechtsverordnung auf der Homepage 
des Bayerischen Landessozialgerichts (www.lsg.bayern.de) 
sowie der EGVP-Homepage (www.egvp.de) veröffentlicht 
und sind dort jederzeit abrufbar. 
 q

BGH, Beschl. v. 16.01.2013 – IV ZB 32/12

Interessenkollision 
mangels Mandatsbe-
schränkung

„Ein Rechtsanwalt, der anlässlich desselben Erbfalls 
Pflichtteilsberechtigte bei der Durchsetzung von Pflicht-
teilsansprüchen und deren Mutter bei der Abwehr von 
Nachlassforderungen vertritt, verstößt ohne die Inter-
essenkollision auflösende Mandatsbeschränkung ge-
gen das Vertretungsverbot gemäß § 43a Abs. 4 BRAO, 
§ 3 Abs. 1 BORA.

Ein solcher Verstoß kann die rückwirkende Aufhebung 
seiner Beiordnung gemäß § 121 ZPO rechtfertigen. q

Volltext unter www.bundesgerichtshof.de
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BGH, Beschl. v. 02.11.2012 – AnwZ (Brfg) 50/12

Elektronisches Rechtsanwaltsverzeichnis
immer geartetes Mitspracherecht des Mitglieds bestehe 
kein Raum. Das Kammermitglied könne die Einsichtnahme 
in das Verzeichnis nicht verhindern.

§ 31 BRAO enthalte Berufsausübungsregeln, die durch 
vernünftige Erwägungen des Gemeinwohls gerechtfertigt 
wären. Das Register diene der Transparenz des Rechts-
dienstleistungsmarktes und den Interessen der Verbrau-
cher. q
www.bundesgerichtshof.de

Der Rechtsanwaltskammer steht hinsichtlich der Frage, ob 
und in welcher Form die Kanzleianschrift eines Mitglieds 
im elektronischen Rechtsanwaltsverzeichnis (§ 31 BRAO) 
veröffentlicht wird, kein Ermessen zu. 
(Leitsatz der Redaktion)

Aus den Gründen:
Das klagende Kammermitglied hatte beantragt, die An-
schrift und die Nummer des Faxanschlusses nicht zu veröf-
fentlichen, weil es die Kanzlei an seinem privaten Wohnsitz 
betreibe, keinen Kontakt zu seinem Vater Wünsche und 
über den Faxanschluss mit unverlangter Werbung behel-
ligt worden sei. Die verklagte Rechtsanwaltskammer hatte 
den Antrag abgelehnt.

Die Rechtsanwaltskammer habe nach § 31 Abs. 1 S. 1 
BRAO ein elektronisches Verzeichnis der in ihrem Bezirk 
zugelassenen Rechtsanwälte zu führen. In dieses Verzeich-
nis sei (u.a.) die Kanzleianschrift einzutragen. Die Einsicht 
stehe jedem unentgeltlich zu. Diesbezüglich räume das 
Gesetz der Kammer kein Ermessen ein. Für ein wie auch 



AG Weilheim, Urt. v. 09.07.2012 – 2 C 102/12

Nichtiger Anwaltsvertrag bei unerlaubter Werbung

„Ein unter Verstoß gegen das Verbot einer Werbung um die 
Erteilung eines Auftrages im Einzelfall (hier: Rundschreiben 
an geschädigte Anleger) geschlossener Mandatsvertrag 

ist gem. § 134 BGB i. V. mit § 43 b BRAO nichtig, wenn 
ein bestehender Beratungsbedarf ausgenutz wird bzw. ein 
Beratungsbedarf erst geweckt werden soll.“ q
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Ausbildungsinitiative 
IN  4/2012 UND  6/2012 HABEN WIR BEREITS ÜBER DIE AUSBILDUNGSINITIATIVE DER RAK NÜRN-

BERG BERICHTET, MIT DER WIR GEEIGNETEN NACHWUCHS FÜR DEN BERUF DER/DES RECHTSANWALTSFA-

CHANGESTELLTEN GEWINNEN WOLLEN. 

Einige Nürnberger Kanzleien haben 
sich inzwischen bereit erklärt, ihren 
Auszubildenden Mindeststandards zu 
garantieren. Dazu gehört die Zahlung 
einer angemessenen Ausbildungs-
vergütung (1. Ausbildungsjahr: 500 €,  
2. Ausbildungsjahr: 600 €, 3. Ausbil-
dungsjahr: 700 €) und die Möglichkeit 
der Absolvierung von Schnupperta-
gen für Schülerinnen und Schüler. Alle 
Kanzleien, die sich an der Initiative be-
teiligen, werden auf unserer Internet-

seite veröffentlicht und können von 
interessierten Schülerinnen und Schü-
lern dort abgerufen werden. Wir hoffen, 
dass noch weitere Kanzleien unserer 
Kampagne folgen werden. Auch bei 
Messe- und Schulbesuchen weisen wir 
auf unsere Initiative und die Kanzleien 
hin, die sich ihr angeschlossen haben. 

Unsere Aktivitäten haben erste 
Früchte getragen. Die von uns ver-
teilte Praktikumsliste kam sehr gut 

an und führte in einigen Fällen auch 
ganz konkret zur Vermittlung von Aus-
bildungsplätzen. Auch aktuelle Schü-
lerzahlen geben Grund zur Hoffnung: 
Dank unserer intensiven Bewerbung 
des Ausbildungsberufes konnten zum 
30.09.2012 insgesamt 236 neue Aus-
bildungsverhältnisse abgeschlossen 
werden. Das ist eine deutliche Stei-
gerung im Vergleich zum Vorjahr: 
zum 30.09.2011 waren es 219 neue 
Ausbildungsverhältnisse. Damit ist 
ein Zuwachs von 7,8 % zu verzeich-
nen. Dies ist umso erfreulicher, als 
bundesweit die meisten Kammern 
einen Rückgang der Ausbildungs-
zahlen feststellen mussten.

Auf unseren Lorbeeren können und 
dürfen wir uns jedoch nicht ausruhen. 
Weitere Aktivitäten und eine verstärkte 
Präsenz bei Ausbildungsmessen sind 
angezeigt. Um unseren Außenauf-
tritt zu verbessern wurde für die RAK 
Nürnberg ein neuer Messestand so-
wie neue Flyer entworfen und in Auf-
trag gegeben. Sie werden bei unseren 
nächsten Messebesuchen zum Einsatz 
kommen und dem Ausbildungsberuf 
der Rechtsanwaltsfachangestellten 
hoffentlich noch mehr Auftrieb ver-
leihen.  
 q

 ZUKUNFTSSICHER
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Bekanntmachung
Anordnung der Rechtsanwaltskammer Nürnberg – Geldwäschebekämpfungsgesetz (GwG)

Die Bundesrechtsanwaltskammer, die 
bisher für Regelungen zu den internen 
Sicherungsmaßnahmen der Kanzleien 
nach dem GwG zuständig war, hat für 
die nunmehr zuständigen regionalen 
Rechtsanwaltskammern einen Muster-
entwurf erarbeitet, um mit Blick auf die 
überörtlichen Sozietäten eine bundes-
weit einheitliche Regelung zu schaffen. 

Diesem Entwurf folgend hat der Vor-
stand der Rechtsanwaltskammer Nürn-
berg aufgrund der Befugnis gemäß § 9 
Abs. 5 Satz 2 GwG in seiner Sitzung am 
26.01.2013 folgende Regelung zu den 
internen Sicherungsmaßnahmen (§ 9 
Abs. 1 und 2 Nr. 2 bis 4 GwG) getroffen: 

Auf Rechtsanwälte und verkammerte 
Rechtsbeistände, die in eigener Praxis 
tätig sind und die die in § 2 Abs. 1 Nr. 
7 GwG genannten Geschäfte regelmä-
ßig ausführen, finden die Pflichten, 
interne Sicherungsmaßnahmen, wie
 
•	 die	Entwicklung	und	Aktualisierung 

 angemessener geschäfts- und kun-
denbezogener Sicherungssysteme 
und Kontrollen zur Verhinderung der 
Geldwäsche und der Terrorismusfi-
nanzierung und 

•	 Verfahren	und	Informationen	zur	
Unterrichtung der Beschäftigten 
über Typologien und aktuellen Me-
thoden der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung und die 
zur Verhinderung von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung ste-
henden Pflichten durch geeignete 
Maßnahmen, sowie 

•	 geeignete	risikoorientierte	Maßnah-
men zur Prüfung der Zuverlässigkeit 
der Beschäftigten 

vorzusehen (§ 9 Abs. 1 und 2 GwG), 
keine Anwendung, wenn in der eige-
nen Praxis nicht mehr als insgesamt 
zehn Berufsangehörige oder Berufs-
träger sozietätsfähiger Berufe gem.  
§ 59a BRAO tätig sind. 

Entsprechendes gilt für Rechtsanwälte 
und verkammerte Rechtsbeistände, 
die ihren Beruf gemäß § 59a BRAO 
in Gesellschaften bürgerlichen Rechts 
(Sozietäten) gemeinsam ausüben oder 
die in einer Partnerschaftsgesellschaft 
oder in Rechtsanwaltsgesellschaften 
mit beschränkter Haftung und Kapi-
talgesellschaften tätig sind. Gleiches 
gilt für Rechtsanwälte und verkam-
merte Rechtsbeistände im Falle einer 
Kundmachung einer Sozietät, auch 
wenn die Voraussetzungen nach  
§ 59a BRAO nicht vorliegen und im 
Falle einer Kundmachung einer Part-
nerschaftsgesellschaft, auch wenn 
die Voraussetzungen nach § 1 PartGG 
nicht vorliegen (Scheinsozietät oder 
Scheinpartnerschaft).

Diese Anordnung wird zwei Wochen 
nach Bekanntmachung in den Mit-
teilungen der Rechtsanwaltskammer 
Nürnberg wirksam. 
 
 q
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Bericht über die Jahreshauptversammlung 
AN DER JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER RECHTSANWALTSKAMMER NÜRNBERG AM 19.04.2013 HABEN 162 

MITGLIEDER TEILGENOMMEN.

Ansprache
In seiner Ansprache beschäftigte sich 
Präsident Link mit verschiedenen The-
men, die die Bundesrechtsanwalts-
kammer (BRAK) und die regionalen 
Rechtsanwaltskammern derzeit be-
schäftigen. 

2. KostMoG
Er stellte zunächst den aktuellen Stand 
des Gesetzgebungsverfahrens zur Än-
derung des RVG sowie die wesentli-
chen geplanten Änderungen dar. Die 
lange überfällige lineare Anpassung 
der Rechtsanwaltsgebühren werde 
wohl noch in dieser Legislaturperiode 
Gesetz werden und voraussichtlich 
zum 01.09.2013 in Kraft treten. Aller-
dings sei ein Gesamtpaket geschnürt 
worden, das auch eine Anpassung 
der Gerichtsgebühren und Änderun-
gen bei der Prozesskosten- und Bera-
tungshilfe beinhalte. Die BRAK habe 
noch Kritik in einzelnen Punkten geübt, 
die wohl teilweise auch berücksich-
tigt wurde. Die Bundesländer hätten 
im Rahmen des Gesetzgebungsver-
fahrens auf eine Erhöhung der Ge-
richtsgebühren gedrängt. In einem 
Gespräch am Vormittag habe Minis-
terialdirektor Schön (BayStMJV) die 
Meldung der FAZ vom 23.03.2013 be-
stätigt, wonach bei einem Gespräch 

im Ministerium eine Einigung mit den 
Ländern erzielt worden sei. Was nun 
aber vom Gesetzgeber genau bespro-
chen worden sei und was letztendlich 
beschlossen werde, sei noch nicht be-
kannt. Der Bundesrat müsse die Erhö-
hung in seiner Sitzung am 07.06.2013 
noch absegnen.

Syndikusanwälte
Ein weiteres vieldiskutiertes Thema 
sei die Stellung der Syndikusan-
wälte und eine mögliche Änderung 
des § 46 BRAO. Ob ein Syndikusan-
walt ein „echter Anwalt“ sei, werde 
heiß diskutiert. Angefeuert würden 
diese Diskussionen durch zahlreiche 
sozialgerichtliche Verfahren, die die 
Befreiung von der Deutschen Renten-
versicherung zum Gegenstand haben 
sowie der Vorschlag für eine Änderung 
des § 46 BRAO, den der DAV im Mai 
letzten Jahres vorgelegt habe. In der 
laufenden Legislaturperiode werde 
dieses Thema wohl keine Rolle mehr 
spielen, die Kammern und die Gesetz-
gebung aber wohl auch in Zukunft 
beschäftigen.

Ausbildungsinitiative
Im Rahmen der JHV 2012 hatte RA 
Dr. Wirsching über die Ausbildungs-
initiative der RAK Nürnberg berichtet.

Präsident Link stellte nun ein Jahr spä-
ter die ersten Ergebnisse vor.
(siehe auch  3/2013 S. 91)

Briefwahlen
Schließlich berichtete Präsident Link 
über die Diskussionen um die Ein-
führung der Briefwahl bei der Wahl 
zum Kammervorstand (siehe Editorial 

 2/2013).

Bericht des vorstands
Der Bericht des Vorstands für das Ge-
schäftsjahr 2012 (  2/2013) lag 
den Mitgliedern vor und wurde vom 
Vizepräsidenten/Schatzmeister, RA 
Dr. Klaus Uhl, erörtert. RA Axel Loof, 
der wie schon in den vergangenen 
Jahren die Aufgabe der externen Kas-
senprüfung übernommen hatte, trug 
auszugsweise den Prüfbericht vor. 
Die Entlastung des Vorstands wurde 
antragsgemäß bei 19 Enthaltungen 
ohne Gegenstimme erteilt.

Haushaltsplan 2013
Der Haushaltsplan für 2013 wurde bei 
einer Enthaltung ohne Gegenstimme 
wie vorgeschlagen angenommen.

Mitgliedsbeitrag 2014
Die Höhe des Jahresbeitrages 2014 
stand zur Abstimmung. Bei drei Ent-
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Aus der Arbeit des vorstands

haltungen wurde ohne Gegenstimme 
beschlossen, den Jahresbeitrag auch 
für 2014 erneut bei € 230,00 zu be-
lassen. Der Mitgliedsbeitrag ist am 
01.03.2014 in Höhe von 230,00 € zur 
Zahlung fällig.

Wahlen zum vorstand
Nach dem vorzeitigen Ausscheiden 
von Frau Sandra Rödner war für den 
Rest ihrer Amtszeit bis 30.04.2016 ein 
neues Mitglied zu wählen (§ 69 Abs. 
3 BRAO).

Drei Wahlvorschläge gingen fristge-
mäß in der Rechtsanwaltskammer 
Nürnberg ein:

RAin Daniela Gunreben, Nürnberg
RA Boris Segmüller, Lauf
RA Christian Glöckner, Nürnberg

In einem Kopf-an-Kopf-Rennen setzte 
sich Frau Kollegin Daniela Gunreben 
im dritten Wahlgang durch.

verwaltungsgebühren- und Entschä-
digungsordnung
Die redaktionelle Änderung des § 4 der 
Verwaltungsgebühren- und Entschädi-

gungsordnung und die der Ziff. 3 der 
Strebegeldordnung wurde antragsge-
mäß beschlossen (siehe Beilage). Hin-
sichtlich der Einführung einer Gebühr 
für das Widerspruchsverfahren gegen 
Entscheidungen nach dem BBiG wurde 
beschlossen, zunächst zu beobachten, 
ob die Zahl der Widersprüche zunimmt. 
Ggf. solle über eine Gebühr in drei 
Jahren erneut abgestimmt werden.

vertrauensanwalt 
Präsident Link berichtete, dass die 
Fälle zunehmen, in denen Kolleginnen 
und Kollegen in finanzielle Schieflage 
geraten. Die RAK erhält davon meis-
tens erst Kenntnis, wenn der Kollege/
die Kollegin in Vermögensverfall ge-
raten ist, so dass nur noch mit dem 
Widerruf der Zulassung reagiert wer-
den könne.

Bei anderen regionalen Kammern wä-
ren für solche Fälle Vertrauensanwälte 
installiert worden, die den betroffe-
nen Kolleginnen und Kollegen bera-
tend zur Seite stehen und die – vor 
allem gegenüber dem Vorstand – zur 
Verschwiegenheit verpflichtet wären. 
Aufgabe des Vertrauensanwaltes sei 

es insbesondere, bei einer Analyse der 
Ist-Situation zu helfen und Lösungs-
wege aufzuzeigen.

Für seine Tätigkeit soll der Vertrau-
ensanwalt eine pauschale Aufwands-
entschädigung von 50,00 Euro pro 
Fall erhalten.

Der Antrag wurde einstimmig ange-
nommen.  
 q

Verteidigerbesuche in der JVA
AUS SICHERHEITSGRÜNDEN UND ZUM ERHALT DER ORDNUNG GELTEN FÜR DIE JUSTIZVOLLZUGSANSTAL-

TEN STRENGE REGELUNGEN. ZUGANGSKONTROLLEN SIND AN DER TAGESORDNUNG – AUCH FÜR RECHTS-

ANWÄLTE. NICHT SELTEN SCHEINEN DIE SICHERHEITSANWEISUNGEN ABER MIT DER STELLUNG DES 

RECHTSANWALTS ALS UNABHÄNGIGES ORGAN DER RECHTSPFLEGE NICHT IN EINKLANG ZU BRINGEN ZU SEIN. 

Der Nürnberg-Fürther Anwaltsverein 
hat aus aktuellem Anlass auf dieses 
Problem reagiert und am 22.04.2013 
zu einer Diskussionsrunde unter dem 
Thema „Unter Generalverdacht – der 
Zugang des Rechtsanwalts zum inhaf-
tierten Mandanten am Beispiel der JVA 
Nürnberg“ eingeladen. An der Podi-
umsdiskussion beteiligten sich für die 
Strafverteidiger RA Peter Doll und RA 

Harald Straßner, für die JVA Nürnberg 
Ltd. RD‘in Schöfer-Sigl sowie die Her-
ren Dr. Bratke und ORR Rath, für die 
Staatsanwaltschaft Herr Generalstaats-
anwalt Nerlich und für die Justiz der 
Vorsitzende Richter des 1. Strafsenats 
am OLG Nürnberg Dr. Wankel.

RA Straßner stellte im Eingangsstate-
ment den Anlass-Sachverhalt dar:  

Eine Kollegin habe im Auftrag der 
Angehörigen einen künftigen Man-
danten in der JVA Nürnberg, Mannert-
straße 6, aufsuchen wollen. Trotz eines 
vom Ermittlungsrichter ausgestellten 
Sprechscheins hätte sie das beabsich-
tigte Gespräch mit dem (künftigen) 
Mandanten mangels Vollmacht im 
normalen Besuchsraum für Angehö-
rige führen müssen, weil für Anbah-

RAin Daniela Gunreben
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Rezension 
Handbuch für Rechts-
anwaltsfachangestellte

Das Handbuch für Rechtsanwalts-
fachangestellte ist 2013 in der 20. 
Auflage erschienen. Es richtet 
sich an Rechtsanwaltsfachange-
stellte, Rechtsfachwirte, Bürovor-
steher aber auch Rechtsanwälte.

Das Werk deckt die Kernaufgaben 
der Rechtsanwaltsfachangestell-
ten ab . Zudem wird Hinter-
grundwissen vermittelt, das die 
Rechtsanwaltsfachangestellten 
zur Bewältigung ihrer täglichen 
Aufgaben benötigen (Betriebs-
ablauf, Materielles Zivilrecht, 
Prozessrecht, InsO, etc.). Be-
sonders umfassend werden das 
Gebührenrecht, die Zwangsvoll-
streckung und die Fristenüberwa-
chung dargestellt.

Die Autoren sind RA Dr. Markus 
Jakoby (Berlin), Gepr. Rechts-
fachwirtin Sabine Jungbauer 
und OStR Wolfgang Boiger (Be-
rufsschule Straubing). Die beiden 
letztgenannten sind Mitglieder im 
Prüfungsausschuss „Geprüfter 
Rechtsfachwirt“.  q

nungsgespräche – so teilte man der 
Kollegin mit – kein Anwaltszimmer zur 
Verfügung gestellt werde. Die Kollegin 
habe daraufhin den geplanten Besuch 
abgebrochen.
RA Straßner schilderte desweiteren 
seine Verärgerung darüber, dass er als 
Strafverteidiger bei einem Besuch in 
der JVA Nürnberg durch die Sicher-
heitsschleuse müsse, während der 
Vernehmungsbeamte der Kriminal-
polizei, mit dem gemeinsam er die 
JVA für eine Vernehmung aufsuchte, 
ohne jegliche Kontrolle durchgewun-
ken werde. Das passiere regelmäßig. 
Er begrüße die Sicherheitskontrollen 
in der JVA, sehe aber einen schweren 
Verstoß gegen die Gleichbehandlung 
darin, dass nicht alle Personen (Poli-
zei, Beamte, Richter etc.) den gleichen 
Maßnahmen unterworfen würden. 
Warum zweierlei Maß?

Seitens der Anstaltsleitung wurde der 
Grund für die entsprechende Verwal-
tungsanordnung dargelegt: Immer 
wieder müsse festgestellt werden, 
dass Rechtsanwälte sich mehrere 
Strafgefangene vorführen ließen. 
Später stelle sich dann oft heraus, 
dass diese den Rechtsanwalt gar nicht 
mandatieren wollten. Deshalb sei zur 
Vermeidung unnötigen Aufwandes 
ein Verteidigergespräch im Anwalts-
zimmer nur noch in den Fällen mög-
lich, in denen eine Vollmacht oder 
ein – ggf. im übrigen geschwärztes – 
Schreiben des Mandanten vorgelegt 
werden könne, wonach der Rechts-
anwalt tatsächlich beauftragt sei oder 
werden solle. 

Die zahlreichen anwesenden Straf-
verteidiger widersprachen dieser 
Vorgehensweise heftig. Der Rechts-
anwalt sei zur Verschwiegenheit 
verpflichtet und der Mandant habe 
einen Anspruch auf ein vertrauliches 
Gespräch. Selbst wenn es vereinzelt 
Missbrauch gäbe, könne das nicht zu 
einer Einschränkung der Rechte al-
ler Verteidiger führen. Das Recht auf 

Vertraulichkeit gelte dabei nicht nur 
für Gespräche mit Strafverteidigern. 
Auch in Zivilsachen – beispielsweise 
in einer Scheidungsangelegenheit – 
müsse das Vier-Augen-Gespräch si-
chergestellt sein. Andererseits dürfe 
natürlich kein Missbrauch in Form von 
„Mandantenfanggesprächen“ betrie-
ben werden. Gebe es schwarze Schafe 
unter der Kollegenschaft, könnten de-
ren Privilegien reduziert werden und 
berufsrechtliche Maßnahmen durch 
die RAK ergriffen werden. 

Nach intensiver Diskussion konnte fol-
gende Einigung erzielt werden:
•	 Beschränkungen	für	den	Besuch	von	

Mandaten in der U-Haft bestehen 
nicht.

•	 Bei	Mandatsanbahnungsbesuchen	
im Strafvollzug wird ein gesondertes 
Besucherzimmer zur Verfügung ge-
stellt. Nach dem Gespräch soll der 
Rechtsanwalt die unterzeichnete 
Vollmacht vorlegen bzw. schriftlich 
(ohne Begründung!) dokumentieren, 
dass das Mandat nicht zustande ge-
kommen ist.

•	 Der	Missbrauch	der	Anbahnungs-
gespräche kann zur Folge haben, 
dass der betroffene Rechtsanwalt 
bis zur Vorlage einer Vollmacht nur 
das allgemeine Besucherzimmer für 
Besprechungen mit seinem Man-
danten nutzen kann.

•	 Da	die	Weigerung	des	inhaftierten	
Mandanten, sich zu einem Verteidi-
gergespräch vorführen zu lassen, 
zahlreiche Ursachen haben kann, 
kann aus einer einmaligen Weige-
rung nicht bereits auf Missbrauch 
geschlossen werden. Dazu bedürfe 
es konkreter Anhaltspunkte.

•	 Auch	der	inhaftierte	Mandant	in	
Zivilangelegenheiten hat Anspruch 
auf ein vertrauliches Rechtsge-
spräch mit seinem Anwalt in einem 
gesonderten Besucherzimmer. 

Wir gehen davon aus, dass mit der 
vorstehend skizzierten Einigung eine 
Lösung der vorhandenen Probleme 
gefunden werden konnte. Warum al-
lerdings Unterschiede bei den Ein-
lasskontrollen bestehen, konnte trotz 
heftiger Diskussion nicht zufrieden-
stellen geklärt werden. Zumindest 
konnten die seitens der Anstaltslei-
tung vorgetragenen Argumente nicht 
überzeugen. RiOLG Dr. Wankel zeigte 
– ohne eine Linie des OLG in der Sache 
vorzuzeichnen - verschiedene Möglich-
keiten der gerichtlichen Klärung auf. 
Das wird aber hoffentlich nicht nötig 
sein! 
 q
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Mitgliederstatistik der Rechtsanwalts- 
kammern zum 01.01.2013
DIE BUNDESRECHTSANWALTSKAMMER (BRAK) HAT DIE STATISTIK DER KAMMERMITGLIEDER VORGELEGT.

RAK RAe 1) Rechts-
beistände

RA-
GmbH

RA-AG Mitglieder
nach§ 60 Abs.1 

S. 3 BRAO

Mitglieder Vorjahr Veränderung 
in %

BGH 37 0 0 0 0 37 37 0,00%

Bamberg 2.696 9 10 0 0 2.715 2.711 0,15%

Berlin 13.459 2 58 0 4 13.523 13.191 2,52%

Brandenburg 2.352 0 3 0 0 2.355 2.352 0,13%

Braunschweig 1.654 4 6 0 0 1.664 1.640 1,46%

Bremen 1.916 4 3 0 0 1.923 1.880 2,29%

Celle 5.824 21 16 0 1 5.862 5.796 1,14%

Düsseldorf 12.038 16 38 1 0 12.093 11.860 1,96%

Frankfurt 17.839 20 47 6 0 17.912 17.607 1,73%

Freiburg 3.459 5 22 1 0 3.487 3.450 1,07%

Hamburg 9.772 36 34 2 0 9.844 9.604 2,50%

Hamm 13.742 13 35 0 1 13.791 13.673 0,86%

Karlsruhe 4.599 5 14 4 0 4.622 4.592 0,65%

Kassel 1.743 3 5 0 0 1.751 1.737 0,81%

Koblenz 3.349 3 10 0 0 3.362 3.356 0,18%

Köln 12.533 11 38 3 6 12.591 12.422 1,36%

Meckl.-Vorp. 1.591 0 5 0 0 1.596 1.609 -0,81%

München 20.304 92 106 5 16 20.523 20.042 2,40%

Nürnberg 4.638 13 23 0 3 4.677 4.572 2,30%

Oldenburg 2.667 7 15 0 0 2.689 2.659 1,13%

Saarbrücken 1.445 1 12 0 0 1.458 1.441 1,18%

Sachsen 4.765 1 19 0 0 4.785 4.763 0,46%

Sachsen-Anh. 1.828 0 4 3 0 1.835 1.818 0,94%

Schleswig 3.822 3 5 0 2 3.832 3.791 1,08%

Stuttgart 7.215 13 31 0 8 7.267 7.120 2,06%

Thüringen 2.061 0 11 0 0 2.072 2.070 0,10%

Tübingen 2.103 6 11 0 0 2.120 2.071 2,37%

Zweibrücken 1.443 2 4 0 0 1.449 1.451 -0,14%

Bundesgebiet 160.894 290 585 25 41 161.835 159.315 1,58%

1) einschließlich ausländischer Rechtsanwälte
2) Mitglieder nach § 60 Abs. 1 Satz 3 BRAO  Quelle: BRAK
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Die Rechtsanwaltskammern hatten zum 01.01.2013 insge-
samt 161.835 Mitglieder (Vorjahr: 159.315), davon 160.894 
Rechtsanwälte (Vorjahr: 158.426), 290 Rechtsbeistände 
(Vorjahr 298), 585 RA GmbHs (Vorjahr 535) und 25 RA 
AGs (Vorjahr: 23). Die Anwaltschaft verzeichnete damit 
weiterhin einen Zuwachs, der aber wie in den letzten 
Jahren geringer als im Vorjahr ausfällt. Während in den 
Jahren 1996 bis 2001 der Mitgliederzuwachs der Rechts-
anwaltskammern über 6 % lag, 2002 bei noch 5,93 %, 
betrug er 2003 bis 2006 über 4 % und sinkt seit 2007 auf 
nunmehr 1,58 %. 

Die höchste Mitgliederzahl hat weiterhin die RAK Mün-
chen mit 20.523 (Zuwachs 2,4 %) zu verzeichnen, gefolgt 
von der RAK Frankfurt mit 17.912 und der RAK Hamm mit 
13.791. Die RAK Berlin verzeichnete mit einem Mitglieder-
zuwachs von 2,52 % den höchsten Zuwachs, gefolgt von 
der RAK Hamburg mit einem Zuwachs von 2,50 % und 
der RAK München. Bereits zehn Rechtsanwaltskammern 
verzeichneten einen Zuwachs von unter 1 %, die Rechts-
anwaltskammern Mecklenburg-Vorpommern und Zwei-
brücken wiesen einen Rückgang der Mitgliederzahlen von 
-0,81 % bzw. -0,14 % auf.  q

Statistische Erhebungen zum Studium der 
Rechtswissenschaften

Ergebnisse der Zweiten Juristischen Staatsprüfung 2012

nicht bestanden
13,63% (179 TN)

sehr gut 
0,08% (1 TN)

gut 
2,13% (28 TN)

befriedigend 
35,03% (460 TN)

ausreichend 
36,10% (474 TN)

vollbefriedigend
13,02 % (171 TN)

Das Bayerische Landesjustizprüfungs-
amt hat seinen Tätigkeitsbericht für 
das Jahr 2012 vorgelegt und die Er-
gebnisse der im Jahr 2012 durch-
geführten und abgeschlossenen 
Justizprüfungen mitgeteilt.

Wir stellen wie bisher nur die Ergeb-
nisse der Zweiten Juristischen Staats-
prüfung dar. Der gesamte Bericht kann 
auf der Internetseite des Landesjustiz-
prüfungsamtes (www.justiz.bayern.de/
pruefungsamt) eingesehen werden.

Zu den beiden in 2012 abgeschlos-
senen Prüfungsterminen 2011/2 und 
2011/1 wurden insgesamt 1.473 Teil-
nehmer zugelassen, von denen 1.313 
ein Ergebnis erzielten. Die Teilneh-
merzahl 2012 lag damit unter der im 
Vorjahr (2011: 1.534).

Die Nichtbestehensquote lag 2012 
mit 13,63 % höher als im langjährigen 
Durchschnitt und unter der des Vorjah-
res (2011: 15,14 %). Der Durchschnitt 
der letzten zehn Prüfungstermine liegt 
bei 14,04 %.
Die Traumnote „sehr gut“ wurde 2012 
immerhin einmal vergeben.

Bei den Themen haben wie auch in 
den letzten Jahren in der Zweiten Ju-
ristischen Staatsprüfung zunehmend 
Formen der gestaltenden und bera-
tenden Rechtsanwendung, wie sie 
vornehmlich die Tätigkeit des Rechts-
anwalts und Notars prägen, eine Rolle 
gespielt. Von den in den letzten 36 Ter-
minen gestellten Klausuren beinhalte-
ten ca. 45 % Fragestellungen aus der 
Sicht des Rechtsanwalts bzw. Notars. 
 
  q
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Daten zur Lage der Anwälte im OLG-Bezirk Nürnberg 2010

STAR-Umfrage 2012 
DAS INSTITUT FÜR FREIE BERUFE NÜRNBERG HAT DAS ERGEBNIS DER STAR-UMFRAGE 2012 VORGELEGT. IN 

DEM STATISTISCHEN BERICHT WIRD DIE EINKOMMENSSITUATION DER ANWALTSCHAFT DES KAMMERBEZIRKS 

NÜRNBERG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2012 DOKUMENTIERT. BEI DEN ANGEGEBENEN ZAHLEN HANDELT ES 

SICH UM NETTOBETRÄGE.

Basis der abgedruckten Daten ist eine 
Stichprobenerhebung aus dem Jahr 
2012, in die Anwältinnen und An-
wälte1, die ihre Tätigkeit in eigener 
Kanzlei oder in abhängiger Stellung 
als angestellte Rechtsanwälte, als freie 
Mitarbeiter oder als Syndikusanwälte 
ausüben, einbezogen wurden. 910 aus-
gewählte Kolleginnen und Kollegen 
aus dem Bezirk der Rechtsanwalts-
kammer Nürnberg wurden befragt, 
405 von ihnen haben geantwortet. 
Dies entspricht einer Rücklaufquote 
von 44,8 %, die zwar etwas niedriger 
als im Jahr 2010, aber wieder deutlich 
über der Rücklaufquote von 30,7 % in 
den anderen teilnehmenden Kammern 
– Berlin, Celle, Frankfurt, Koblenz und 
Schleswig-Holstein – liegt. 

In den nachfolgenden Grafiken2 wer-
den die Daten aus unserem Bezirk 
den entsprechenden Daten aus den 
anderen West-Kammern gegenüber-
gestellt, wobei zu beachten ist, dass 
in den Kammerbezirken Berlin, Celle, 
Frankfurt und Schleswig-Holstein auch 
Anwaltsnotare befragt wurden. 

Hinsichtlich der Übertragbarkeit der 
Ergebnisse auf die Gesamtheit der 

Abb. 2:  Durchschnittliches persönliches Stundeneinkommen selbstständiger Vollzeit-

  Anwälte 2010 nach Kanzleiform (inkl. Anwaltsnotare) (in Euro)

Einzelkanzleien

46

<37>
45

<35>

Sozietäten

27

<19>
25

<17>

Einzelkanzleien:  n= 92 bzw. 546

Sozietäten:    n= 47 bzw. 400
  Kammer Nürnberg 

  andere West-Kammern 

<> Median

Abb. 1:  Durchschnittlicher persönlicher Überschuss sowie persönlicher Honorarumsatz von Vollzeit-Anwälten   
   mit eigener Kanzlei 2010; Kammer Nürnberg im Vergleich zu anderen West-Kammern (inkl. Anwaltsnotare)  
  (in Tsd. Euro)

Kammer    

Nürnberg

andere West-

Kammern

Persönliche Überschüsse 

selbst. Rechtsanwälte

n=142 n=991

in Einzelkanzleien 60 63

in Sozietäten 103 114

Persönliche Umsätze 

selbst. Rechtsanwälte

n=143 n=1.022

in Einzelkanzleien 131 156

in Sozietäten 189 237

  Kammer Nürnberg 

  andere West-Kammern 

<> Median

60

63

103

114

131

156

189

237

(n: Zahl der Antwortenden)

(1) Zwecks Straffung der Darstellung wird im 
Folgenden ausschließlich die männliche Berufs-
bezeichnung verwendet.

(2) Neben dem arithmetischen Mittel wird in einigen 
Grafiken auch der Median ausgewiesen. Dieser ori-
entiert sich an der Rangreihe der Werteausprägung 
einer Variablen und ist dann jener Wert, den 50 % 
der Anwälte übertreffen, während die andere Hälfte 
unter ihm liegt. Er ist eine statistische Maßzahl, die 
bei der Bildung von Durchschnittswerten die Effekte 
großer Streuung mit extremen Datenwerten glättet.
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Kammermitglieder ist darauf hinzu-
weisen, dass eine insgesamt reprä-
sentative Erhebung nicht zwingend für 
alle Teilgruppen Allgemeingültigkeit 
beanspruchen kann.

Im Bezirk der Rechtsanwaltskammer 
Nürnberg lag der Anteil der unter 
40-jährigen bei den befragten Rechts-
anwälten mit 41,8 % etwas über dem 
Anteil der allgemeinen Kammerstatis-
tik (38,3 %). Der Frauenanteil lag bei 
31,7 %. Bei der Beurteilung der aus-
gegebenen Werte für die Anwaltschaft 
in der Vergleichsgruppe sollte immer 
berücksichtigt werden, dass in dieser 
Gruppe auch Anwaltsnotare befragt 
wurden, die in der Regel ein höheres 
Jahreseinkommen erzielen als die aus-
schließlich als Rechtsanwälte Tätigen.

personenbezogene Honorarumsätze 
2010

Der durchschnittliche persönliche 
Honorarumsatz der selbständig in 
Einzelkanzleien tätigen Vollzeit-Rechts-

Abb. 3:  Durchschnittliche Kosten, Umsätze und Überschüsse in Einzelkanzleien 2010; Kammer Nürnberg im Vergleich zu anderen 

  West-Kammern (inkl. Anwaltsnotare) (in Euro)

Einzelkanzleien Kammer Nürnberg n=82

Personalkosten 32.000

Raumkosten 12.000

Sachkosten 28.000

Kosten gesamt 72.000

Umsatz 135.000

Überschuss 63.000

Einzelkanzleien andere West-Kammern n=503

Personalkosten 44.000

Raumkosten 13.000

Sachkosten 39.000

Kosten gesamt 96.000

Umsatz 166.000

Überschuss 70.000

anwälte3 lag 2010 im Kammerbezirk 
Nürnberg mit 131.000 € netto/Jahr 
um ca. 25.000,00 € unter, der durch-
schnittliche Umsatz in Sozietäten mit 
ca. 189.000 € netto/Jahr dagegen um 
ca. 48.000,00 € unter dem entsprechen-
den Durchschnittsumsatz in den an-
deren West-Kammern. Vergleicht man 
die Daten mit dem Wirtschaftsjahr 
2008, mussten in Nürnberg sowohl 
die Einzelanwälte als auch die Sozien 
Umsatzeinbußen hinnehmen. Der per-
sönliche durchschnittliche Umsatz ist 
bei Einzelanwälten um durchschnitt-
lich 5,8 %, bei Sozietätspartnern um 
3,1 % gesunken, während in den ande-
ren Westkammern Einzelanwälte und 
Sozietäten Umsatzzuwächse erzielten. 

personenbezogene Gewinne

Bei den durchschnittlichen persönli-
chen Jahresüberschüssen selbständig 
in eigener Kanzlei tätiger Vollzeit-

Rechtsanwälte im Bezirk der RAK 
Nürnberg sank der durchschnittliche 
Überschuss um 6,3 %, das Stunden-
einkommen um 7,4 %. 

Die Sozien in Nürnberg mussten 
Einbußen im Jahr 2010 von durch-
schnittlich 3,7 % hinnehmen; das Stun-
deneinkommen blieb im Vergleich zur 
letzten Erhebung unverändert.

Jahreseinkommen 2010 von ange-
stellten bzw. frei mitarbeitenden 
Rechtsanwälten

Das Jahreseinkommen von angestell-
ten Rechtsanwälten lag mit durch-
schnittlich 40.000,00 € (ein etwaiges 
13./14. Gehalt und sonstige freiwillige 
betriebliche Leistungen wurden ein-
bezogen) deutlich unter dem Einkom-
men in anderen West-Kammern mit 
58.000,00 €. Sie sanken im Jahresver-
gleich um 2,4 %. Zum Durchschnitts-
einkommen der freien Mitarbeiter 
können wegen der wenigen Antwor-
ten keine Angaben gemacht werden.

Personalkosten
24%

Raumkosten
9%

Sachkosten
21%

Überschuss
47%

Personalkosten
27%

Raumkosten
8%

Sachkosten
23%

Überschuss
42%

(3) Vollzeit-Anwälte sind Rechtsanwälte, die minde-
stens 40 Stunden pro Woche arbeiten und ihre Tä-
tigkeit ausschließlich ohne Nebentätigkeit ausüben.
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unser Bezirk

Abb. 5:   Jahresgehälter bzw. -honorare von in Kanzleien angestellten bzw. frei mitarbei-  
   tenden Vollzeit-Anwälten 2010; Kammer Nürnberg im Vergleich mit anderen 
   West-Kammern (inkl. 13. Gehalt und freiwilligen betriebl. Leistungen – 
   in Tsd. Euro)

angestellte Rechtsanwälte frei mitarbeitende Rechtsanwälte

50

<50>

58

<52>

40

<40>

Angestellte:  n= 31 bzw. 146

Freie Mitarbeiter: n= 3 bzw. 25
  Kammer Nürnberg 

  andere West-Kammern 

<> Median

Abb. 4:  Durchschnittliche Kosten, Umsätze und Überschüsse von Anwaltssozietäten 2010; Kammer Nürnberg im Vergleich zu anderen 

  West-Kammern (inkl. Sozietäten mit Anwaltsnotaren) (in Euro)

Sozietäten Kammer Nürnberg n=63

Personalkosten 175.000

Raumkosten 39.000

Sachkosten 114.000

Kosten gesamt 328.000

Umsatz 641.000

Überschuss 313.000

Sozietäten andere West-Kammern n=499

Personalkosten 284.000

Raumkosten 75.000

Sachkosten 158.000

Kosten gesamt 517.000

Umsatz 977.000

Überschuss 460.000

Unser Dank gilt dem Institut für Freie 
Berufe, das uns auch in diesem Jahr 
repräsentative Zahlen zur Verfügung 
gestellt hat. Danken möchten wir aber 

Personalkosten
27%

Raumkosten
6%

Sachkosten
18%

Überschuss
49%

Personalkosten
29%

Raumkosten
8%

Sachkosten
16%

Überschuss
47%

Daten werden 
aufgrund zu 

geringer Fall-
zahlen nicht 
ausgewiesen

auch all unseren Mitgliedern, die sich 
an der STAR-Umfrage beteiligt haben. 
�
� q
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Aufnahmen (58)

Adamietz, Nina (Ansbach)
Albert, Christina (Nürnberg) **
Bailey, Julia (Erlangen)
Bauer, Nadine (Nürnberg)
Böhm, Markus (Nürnberg)
Carlson, Philipp (Nürnberg)
Dörfler, Johanna (Nürnberg) 
Düber, Annika (Regensburg)
Eberhard, Barbara (Erlangen)
Eidmüller, Chanell (Nürnberg) *
Feuerer, Christian (Maxhütte-Haid-
hof) *
Förtsch, Thomas (Neumarkt/Opf.) *
Grewe, Alexander (Erlangen)
Gruber, Stephan (Amberg)
Held, Dr. Susanne (Nürnberg)
Hennecken, Andrea (Nürnberg) *
Hentschel, Thorsten (Herzogenaurach)
Hodis-Mayer, Radu (Neumarkt/Opf.)
Hofmann, Paul (Nittenau) *
Horvat, Dr. Christian (Ansbach) *
Horvay, Martin (Amberg)
Jelinek, Jan (Cadolzburg) *
Katzschke, Verena (Regensburg)
Kellner, Ines (Nürnberg) *
Kordt, Markus (Nürnberg) *
Krukover, Alina (Nürnberg)
Küchler, Sabine / LL.M.Eur. 
(Nürnberg) *
Ladewig, Marcus (Nürnberg)
Leetz, Inga (Nürnberg)
Leupertz, Prof. Stefan (Regensburg)
Liewehr, Hubert (Regensburg)
Lunuskina, Marija (Nürnberg) *
Lutz, Sebastian (Nürnberg) *
Mack, Dimitri (Nürnberg)
Mandl, Andreas (Regensburg)
Nicolai, Philip (Nürnberg)
Öztürk, Yasemin (Nürnberg)
Pachl, Martin (Nürnberg) *

Petrasch, Dr. Martin (Nürnberg)
Pompe, Andreas (Nürnberg)
Rank, Katharina (Nürnberg) *
Raths, Michael (Nürnberg)
Rechenberger, Rene (Nürnberg) *
Scharf, Christoph (Weiden) *
Seemann, Olga (Neumarkt/Opf.)
Seidler, Ulrich (Regensburg) *
Seitz, Susanne (Nürnberg)
Spiegel, Karin (Gunzenhausen) *
Steffan, Simon (Nürnberg)
Steppich, Martin (Regensburg) *
Stöhr, Claudia (Herzogenaurach) *
Sturm, Florian (Obertraubling)
Teufert, Tanja (Erlangen)
Velcheva, Liliya (Pentling)
Voss, Sonja (Nürnberg)
Wenke, Astrid (Nürnberg) *
Wenzel, Christian (Regensburg)
Wohlleben, Petra / LL.M. (Nürnberg)

Löschungen (37)

Abbate, Nadine (Veitsbronn) ^
Blass, Guido (Nürnberg) ^
Cobet-Nüse, Sigrid (Erlangen) ^
Dechant, Sandra (Weißenburg) ^
Eha, Christel (Regensburg) ^
Fuchs, Inge (Feuchtwangen)
Graßl, Sonja (Regensburg) ^
Heiß, Frank (Weiden)
Illiou, Dr. Christopher (Nürnberg) ^
Jakob, Claus-Peter (Erlangen)
Jörg, Joachim (Nürnberg) ^
Klewar, Micha (Regensburg)
Kluger, Manuela (Regensburg)
Leetz, Inga (Nürnberg)
Leinhofer, Maria-Lucia (Regensburg) ^
Linder, Kathrin (Nürnberg)
Macht, Franziska (Nürnberg) ^
Mittelmeier, Anja (Nürnberg)
Müller, Ina (Nürnberg)
Notzon, Michael (Nürnberg) ^
Nözel, Kristin (Regensburg)
Paul, Norbert (Nürnberg) 

Mitgliederentwicklung
Mitgliederstand zum 12.04.2013 (einschließlich Rechtsbeistände): 4.696

Erstzulassung (keine Kennzeichnung)
Mitglied durch Kammerwechsel *
Mitglied durch Wiederzulassung **

Pohl, Anke (Nürnberg) ^
Radakovic, Thomas (Rothenburg)
Rebl, Markus (Regensburg) ^
Rosner, Andreas (Sinzing)
Sachs, Annabelle (Nürnberg) ^
Sauerwein, Dr. Heike (Regensburg) ^
Schill, Eberhard (Schopfloch)
Schmidt, Wibke (Regensburg)
Schmitt, Susanne (Nürnberg)
Schramenko, Andreas / LL.M. 
(Moskau) ^
Sommer, Stefanie (Mitterteich) ^
Striepling, Prof. Dr. Ingo (Regensburg)
Vagstad, Don Wayne (Regensburg)
Weber, Peter (Regensburg)
Wittmann, Katrin (Fürth) ^

^    Wechsel in anderen Kammerbezirk
^^  verstorben

 
Schiedsstelle AHK Istanbul

Die Deutsch-Türkische Indus-
trie- und Handelskammer (AHK) 
in Istanbul unterhält eine Schieds-
stelle, die zur außergerichtlichen 
Streitbeilegung bei Sachverhal-
ten internationalen Zuschnitts, 
insbesondere bei denen die Ver-
tragsparteien deutsch – türkische 
Korrespondenz unterhalten oder 
ihren Sitz in Deutschland bzw. in 
der Türkei haben, herangezogen 
werden. 

Unter anderem Deutschland und 
die Türkei haben das UN-Über-
einkommen aus dem Jahr 1958 
über die Anerkennung und Voll-
streckung ausländischer Schieds-
sprüche unterzeichnet, das die 
Vollstreckbarkeit dieser Schieds-
sprüche ermöglicht.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.dtr-ihk.de 
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Neue Fachanwälte

FA FÜR ARBEITSRECHT 
RAin Tanja Fuchs, Cham
RAin Sandra Carlson, Nürnberg
RA Michael Beck, Nürnberg
RAin Melanie Julia Maußner,  
Nürnberg

FA FÜR BAu- uND ARCHITEK-
TENRECHT
RA Dipl.-Jur. Univ. Stephan Hofbeck, 
Nürnberg

FA FÜR ERBRECHT
RAin Ellen Sandfuchs, Gunzen-
hausen
RA Alexander Grünert, Nürnberg

FA FÜR FAMILIENRECHT
RA Daniel Hankwitz, Nürnberg

FA FÜR HANDELS- uND GESELL-
SCHAFTSRECHT
RAin Annette Lionnet, Nürnberg
RA Dr. Tobias Lautner, Nürnberg
RAin Nina Sträußl, Straubing

FA FÜR INFORMATIONS-
TECHNOLOGIERECHT
RA Dr. Markus Lintner, Nürnberg

FA FÜR INSOLvENzRECHT
RA Hartmut Krüger, Nürnberg

FA FÜR MIET- uND WOHNuNGS-
EIGENTuMSRECHT
RAin Martina Niemeier-Greiner, 
Straubing 

FA FÜR STRAFRECHT 
RA Dominic Kriegel, Weiden 
RA Jörg Steinheimer, Nürnberg
RAin Kristine Eberlein, Erlangen
RA Mark Fischer, Nürnberg
RA Rouven Colbatz, Weiden

FA FÜR vERKEHRSRECHT
RA Philipp Greiner, Nürnberg
RAin Eva Radivojevic, Regensburg
RA Timo Decker, Nürnberg
RA Joachim Beyrle, Nürnberg

FA FÜR vERSICHERuNGSRECHT 
RA Timo Decker, Nürnberg
RA Dr. Ulrich Schürr, Nürnberg

Alles was Recht ist ...

Ihre juristische Fachliteratur
bei Zeiser+Büttner

Telefon 0911/2368-0
Telefax 0911/2368-100

Hallplatz 3
90402 Nürnberg

Fürther Straße 102
90429 Nürnberg

www.schweitzer-online.de
zeiser-buettner@schweitzer-online.de

Telefon 0911/32296-0
Telefax 0911/32296-22

Ehrung von 
Kanzlei-

angestellten

10-jähriges Jubiläum

Carolin Beß
Wechsler & Wechsler  
Rechtsanwälte
Hauptstr. 15
91174 Spalt

25-jähriges Jubiläum

Petra Schabel
Rechtsanwälte 
Dr. Güllich & Döbler
Julienstr. 3
91207 Lauf

Birgit Fritz
Rechtsanwälte 
Hofbeck Buchner & Collegen
Spittlertorgraben 13
90429 Nürnberg

40-jähriges Jubiläum

Barbara Fabi
Anwaltskanzlei 
Maurus, Hacker, Edelthalhammer
Kaiserstr. 30
90763 Fürth
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Stellenmarkt
lich ausgerichtete Kanzlei in Nürnberg 
und suchen eine/n Kollegen/-in zur 
baldigen Verstärkung unseres Teams. 
Aussagefähige Bewerbungen bitte 
schriftlich an obige Mailadresse. 

Paluka Sobola Loibl & Partner, Rgbg.
Wir suchen – zunächst in Teilzeit, gerne 
auch promotionsbegleitend – einen 
engagierten Rechtsanwalt (m/w) für 
den Fachbereich „Arbeitsrecht“ mit 
überwiegender Tätigkeit für Arbeitge-
ber und Führungskräfte. Bewerbungen 
bitte an: knopp@paluka.de / Weitere 
Informationen finden Sie unter: www.
paluka.de/karriere 

ra@rockenstein-loesche.de
Anwaltskanzlei mit Standorten in Re-
gensburg, Amberg, Straubing sucht 
einen Rechtsanwalt/eine Rechtsanwäl-
tin für den Standort in Regensburg v. 
a. für die Bereiche Verkehrsrecht und 
Familienrecht. Voraussetzungen sind 
ein ausgeprägtes unternehmerisches 
Denken, Motivation und hohe Einsatz-
bereitschaft.

DR. JOCKISCH RAe - www.jockisch.de
Fachanwältin/Fachanwalt für Familien-
recht oder Rechtsanwältin/Rechtsan-
walt mit absolviertem Fachanwaltskurs 
Familienrecht gesucht. Attraktive Ver-
gütung. Bewerbungen (gerne auch 
Berufsanfänger) mit Ergebnissen der 
schriftlichen Teile der Staatsexamen 
und Angabe der Gehaltsvorstellungen. 

Thorsten Walther, Tel. 0921/75735-16
Wir suchen zum nächst möglichen 
Zeitpunkt für unseren Standort in 
Nürnberg eine/n RA/in mit Vorkennt-
nissen im Bereich Wirtschaftsrecht, 
Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht. 
Bewerbungen bitte an: thorsten.wal-
ther@ecovis.com

 

RA Sebastian Müller | www.kanzlei.la
Zur Verstärkung unseres Teams am 
BMW-Standort Dingolfing suchen 
wir zum nächstmöglichen Termin ei-
nen engagierten, leistungsorientier-
ten und fachlich hochqualifizierten 
Rechtsanwalt (m/w) mit Freude am 
Anwaltsberuf. Ein abgeschlossener 
Fachanwaltskurs Familien- und/oder 
Erbrecht wäre vorteilhaft. 

bewerbung@waldorf-frommer.de
Sie prüfen rechtliche Sachverhalte 
im Rahmen von Urheberrechtsstrei-
tigkeiten, gestalten eigenständig die 
außergerichtliche u/o gerichtliche Fall-
bearbeitung und wirken an der Op-
timierung von Verfahrensabläufen 
tatkräftig mit. Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung (Kennziffer 200)! 

bewerb-unterlagen@gmx.de
Zivilrechtlich ausgerichtete etablierte 
Kanzlei in Fürth sucht engagierte(n) 
und teamfähige(n) RA/RAin für die 
Bereiche Wirtschaftsrecht, Mietrecht, 
Familienrecht möglichst mit Berufs-
erfahrung zur baldigen Verstärkung 
unseres Teams. Langfristige Zusam-
menarbeit angestrebt. 

Stellengesuche 

 RECHTSANWäLTE/RECHTSAN-
WäLTINNEN

Alexander Hubler, Tel. 0911-9327773
Diplomjurist sucht Tätigkeit zum Berufs-

„Stets aktualisiert 
im Internet 

unter
www.rak-nbg.de“

Stellenangebote

 RECHTSANWäLTE/
RECHTSANWäLTINNEN

AfA Rechtsanwälte Tel. 0911 37667788 
bewerbung@afa-anwalt.de
Arbeitsrechtskanzlei sucht hochquali-
fizierte und engagierte RAe (m/w) für 
Nürnberg,  Bamberg und München. 
Gute Kenntnisse im IndividualarbeitsR 
Voraussetzung, Erfahrung in der Ver-
tretung von BR wünschenswert. Sehr 
kollegiale Arbeitsatmosphäre und at-
traktive Entwicklungsmöglichkeiten. 

kanzlei@ra-naegelein.de
Zivilrechtliche Kanzlei in Vorort Nürn-
bergs sucht zum 1.7./1.8.2013 eine/n 
Kollegen/in für Mietrecht, Familien- 
und Arbeitsrecht.

Chiffre: 2013-SARA-04
Zivil-und steuerrechtl. tätige Kanzlei 
mit 4 RAen/in, Großraum Nbg., sucht 
zur Verstärkung des wirtschaftsrechtl. 
und erbrechtl. Bereichs engag. RA/
RAin. Berufserf., überdurchschn. Ex-
amina Vorauss. Eigener Mdt.stamm 
wünschenswert, ebenso Fachanwalt 
(ggf.Lehrgang). Attrakt. Arbeitsumfeld, 
zeitnahe Aufn. in Soz. vorgesehen. 

MG&P, Meinhardt, Gieseler & Partner, 
Tel: 0911-5805600 | www.mgup.de 
Als partnerschaftlich geführte Wirt-
schaftskanzlei suchen wir einen enga-
gierten, kompeten Anwalt (m/w) mit 
Spezialisierung auf einem Gebiet des 
Wirtschaftsrechts mit mehrjähriger 
Berufserfahrung u. bevorzugt mit Fa-
chanwaltsbezeichnung. Über Ihre aus-
sagefähige Bewerbung freuen wir uns. 

RA Eitel, eitel@von-rochow.de
Wir sind eine überwiegend zivilrecht-
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einstieg im Raum Nbg/Fürth in Kanzlei/
Unternehmen im Bereich Zivil-/Straf-
recht. Russisch ist fließend; kann auch 
als Dolmetscher/Übesetzer arbeiten. 

volljurist-nuernberg@web.de
Volljurist mit Schwerpunkt ArbR/SozR 
(2 Prädikatsexamina) sucht Tätigkeit 
zum Berufseinstieg im Raum Nbg. in 
Kanzlei/Unternehmen/Verband. Aus-
bildung zum Europajuristen (vollbefr.) 
und Wirtschaftsmediator, Erfahrung in 
zivilrechtlicher Kanzlei gesammelt, für 
jedes Rechtsgebiet offen. 

ipad1mail@web.de
Ich (29) suche neue Herausforderung 
in einem Anstellungsverhältnis. Ich 
bringe 2,5 Jahre Berufserfahrung mit, 
erlangt in einem Wirtschaftsunterneh-
men und in einer Kanzlei. Ich bin team-
fähig, pflichtbewusst, arbeite mich 
schnell in fremde Rechtsgebiete ein. 
Mein Ziel ist es in naher Zukunft einen 
FA-Titel zu erwerben.

assessorin2013@yahoo.de
Engagierte Volljuristin (befr./befr.) sucht 
eine Tätigkeit zum Berufseinstieg. Bis-
herige  Schwerpunkte: Öffentliches 
Recht (allg. Verwaltungsrecht, Bau-, 
Umwelt-, Energierecht) mit wirtschafts-
rechtlichen Bezügen. Weitere praktische 
Erfahrungen: Allg. Zivil-, Straßenver-
kehrs- und Versicherungsrecht.

familienrecht.gefragt@gmx.de
Motivierte Rechtsassessorin, 29, mit 
absolviertem Familienrechts-FA-Kurs 
und 2 x 5,1 Punkte-Examina sucht nach 
1-jähriger Berufserfahrung bei Bun-
desbehörde aus Festanstellung heraus 
eine neue Herausforderung als Rechts-
anwältin im Bereich Familienrecht, 
gerne in R oder N. Engagement und 
Begeisterung können Sie erwarten! 

Wirtschaftsjurist@t-online.de
Diplom-Juristin / Wirtschaftsjuristin, 
1. Staatsexamen (Bayern) mit befrie-
digend, 2. Staatsexamen (Bayern) im 
Dezember 2012 geschrieben; langjäh-

rige Erfahrung in einer renommierten 
Wirtschaftskanzlei und einem Wirt-
schaftsunternehmen; Englisch und 
Russisch fließend, sucht Festanstel-
lung/freie Mitarbeit.

 RECHTSANWALTSFACHANGE-
STELLTE 

Tel. 0911-364882
Rechtsanwaltsfachangestellte, hoch-
qualifiziert und engagiert, vertraut mit 
sämtlichen berufsspezifischen Tätig-
keiten; langjährige Spezialisierung auf 
Zwangsvollstreckung, umfassende 
Kenntnisse in RVG, InsO und EDV, 
selbständig und rationell arbeitend 
sucht neue Herausforderung in Voll-
zeit. 

fachwirt2910@freenet.de
Junge und engagierte ReFa sucht eine 
neue Herausforderung. Zur Zeit bin ich 
in einem kleinem Unternehmen tätig 
(Forderungs- u. Risikomanagement). 
Meine Weiterbildung zur ReFaWi habe 
ich im Sep. 12 begonnen (Ende 2014). 
Ich habe keine Scheu vor neuen Auf-
gaben und würde mich sehr über eine 
Einladung von Ihnen freuen. 

refawi2013-regensburg@gmx.de
RA-Fachangestellte (Vollzeit) mit lang-
jähriger Berufungserfahrung sucht 
neue Herausforderung im Raum Re-
gensburg. Schwerpunkte: Forderungs-
management, Mahnverfahren über 
EGVP, ZV, sowie Buchhaltung. Sehr 
gute RA-Micro-Kenntnisse. Derzeit 
Fortbildung z. gepr. Rechtsfachwirtin. 

Rechtsfachwirtin-Bayern@gmx.de
Gepr. Rechtsfachwirtin in ungekündig-
ter Stellung sucht neue Herausforde-
rung. Zu meinen Stärken zählt neben 

einem fundierten Fachwissen insb. 
auch die Fähigkeit, meine Vorgesetzten 
durch meine eigenständige, zuverläs-
sige u. strukturierte Arbeitsweise zu 
entlasten. Der Umgang mit ra-micro 
ist mir bestens vertraut.

juraduo@gmx.de
Eingespieltes Duo, bestehend aus Refa 
u. RefaWi, in ungekdgt. Stellung sucht 
neue Herausforderung. Zu unseren 
Stärken zählt neben Zuverlässigkeit 
sowie einer sorgfält. Arbeitsweise ins-
bes. auch die selbstst. Bearbeitung des 
Familien- sowie Verkehrsrechtsrefe-
rates und der ZV-Abt. Anstellg. wird 
gemeinsam erwünscht. 

Christina Igl, Tel. 0175-2467876
RAFA (23) im ungekündigten Ar-
beitsverh. sucht Vollzeitstelle in Nbg. 
Selbstständiges Arbeiten, Belastbar-
keit, engagiert, sicherer Umgang mit 
RA-Micro sowie im ZV-Bereich (auch 
betreffend neuer Reform) zeichnen 
mich aus. Fortbildungen sind für mich 
selbstverständlich. Ich freue mich auf 
Ihre Nachricht.

ute.liebler@web.de
Freundliche, zuverlässige u. erfahrene 
ReFa (48), 30 Jahre Berufserfahrung, 
Leiterin der Inkassoabteilung in einer 
mittelständischen Kanzlei im Raum 
Stuttgart, in ungekündigter Stellung, 
sucht umzugsbedingt neuen Wir-
kungskreis in TZ (30 Std.) ausschl. im 
Inkassobereich im Raum N/FÜ. Sehr 
gute RA-Micro Kenntnisse.

Chiffre: 2013-SGReFa-08
Gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte 
(in ungekündigter Stellung) sucht für 
jeden Vormittag – im Raum Wü/SW/ 
KT – eine Festanstellung.

 SCHREIBKRäFTE /  
SONST. BÜROANGESTELLTE

sekretaerin_01@aol.com
Gerne erledige ich – gelernte und an-
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gestellte ReFa – jeden Mo- und Do-Vor-
mittag (bis 13:00 Uhr) sowie täglich ab 
ca. 17:30 Uhr und jedes Wochenende 
bzw. jeden Feiertag deutschspra-chige 
Schreibarbeiten, welche mir per Email 
an meine oben genannte Mailadresse 
übermittelt werden können. 

TP79@web.de
33 jährige, zeitl. flexible gelernte RA-
fachangestellte sucht ab sofort als 
Wiedereinsteigerin Stelle z.B. als 
Schreibkraft in FÜ u. Umgebung auf 
400/450,00 EUR-Basis oder TZ bzw. 
30/35 h/Wo. 

Helfried.Kuntz@t-online.de
Suche auf 450,00 EUR-Basis 2 x nach-
mittags Tätigkeit f. allg. Kanzleiar-
beiten oder Schreibkraft. Biete langj. 
Tätigkeit als Kanzleisekretärin. 

Kanzleiveräußerungen/ 
-vermietungen 

Tel. 0911-2356900
NM gesucht für TOP-Bürofläche in re-
präsentativem Gebäude der Nbger 
Altstadt – Irrerstraße 17: Bürofläche: 
ca. 400 m², best. aus Konferenzzimmer, 
Bibl., 6 Anwaltszi., 6 Sekretariaten, Sozi-
alraum, Empfang, mit ausgezeichneter 
Anbindung, TG-Stellplätze, Parkettbo-
den, provisionsfrei. Kanzleimöblierung 
kann übernommen werden. 

RAe Hols & Kleinlein GbR, Nürnberger 
Str. 61, 91522 Ansbach, 
Tel. 0981-969900 | Kanzlei@Hols-Part-
ner.de
Nachfolger gesucht – 2er Anwalts-
kanzlei in Ansbach, Fachanwalt für 
Verwaltungsrecht (Nachfolgersuche) 
überwiegend zivilrechtlich orientiert 

und Rechtsanwalt im Fam- und ErbR 
sucht Nachfolger für Seniorpartner.

Bürogemeinschaften/ 
Zusammenarbeit 

Chiffre: 2013-BGZA-04
Vorwiegend zivilrechtlich ausge-
richtete Kanzlei in Hersbruck bietet 
Kollegen/Kollegin mit eigenem Man-
dantenstamm Möglichkeit zur Mitar-
beit in Bürogemeinschaft zu günstigen 
Konditionen.

strafverteidiger-nuernberg@gmx.de
Strafverteidiger mit Prädikatsexamina 
aus der Nähe von Nürnberg (Teilneh-
mer am Fachanwaltskurs Strafrecht) 
hat derzeit freie Kapazitäten und bie-
tet Kanzleien im Kammberbezirk eine 
Zusammenarbeit im Strafrecht an. 

Chiffre: 2013-BGZA-03
RA, 40 J., bietet Kollegen (m/w) Büro 
(ca. 40 qm) zur Zusammmenarbeit (Zi-
vilrecht); Kosten mtl. 200 Euro. 

anwaelte91056@freenet.de
RA sucht weitere(n) Kollegen (m/w) für 
Bürogemeinschaft in neuen Kanzlei-
räumen in 91056 Erlangen. Kontakt-
aufnahme bitte zunächst unter o.g. 
E-Mail-Adresse. 

fachanwalt-schwabach@gmx.de
RA mit Schwerpunkt Familienrecht 
sucht Kollegen/Kollegin zur kurz- bis 
mittelfristigen Gründung einer Kanzlei 
in Schwabach. Gedacht ist zunächst 
an eine Bürogemeinschaft.  Eigener 
Mandantenstamm vorhanden. Auch 
Angebote zum Eintritt in eine beste-
hende Bürogemeinschaft (in SC) will-
kommen. 

Thorsten Walther, Tel. 0921/75735-16
Wir suchen zum nächst möglichen 
Zeitpunkt für unseren Standort in 
Nürnberg einen Rechtsanwalt (m/w) 
bzw. eine Kanzlei, die sich der ECOVIS 
Gruppe anschließen möchte. ECOVIS 
ist ein Zusammenschluss von Wirt-

schaftsprüfern, Steuerberatern und 
Rechtsanwälten. Bei Interesse Mail an: 
thorsten.walther@ecovis.com

RA Alexander Werner, 
Tel. 040-73443241
Für unsere überörtlich und internatio-
nal tätige Kanzlei in Hamburg  suchen 
wir engagierte unternehmerisch den-
kende  Rechtsanwälte (m/w) mit dem 
Tätigkeitsschwerpunkt: Gesellschafts-
recht, Handelsrecht bzw. Arbeitsrecht 
für Bürogemeinschaft mit Kooperation 
(auch Zweigstelle) in äußerst reprä-
sentativen Räumen.

Chiffre: 2013-BGZA-02
Seit 20 J arbeite ich mit meinem So-
zius im Bereich BauR, ArchtR, MietR. 
WEGR (FAe) und allg. ZivilR zusam-
men. Im Rahmen des anstehenden 
Generationswechsels suche ich einen 
neuen Partner, zunächst im Rahmen 
einer Bürogemeinschaft, späterer Sozi-
etät. Modere Räumlichkeiten im Osten 
von Nürnberg sind vorhanden. 

Weisgerber Roth Rechtsanwälte 
www.weisgerber1928.de
Wir sind auf die wirtschaftsrechtliche 
Beratung von Unternehmen ausgerich-
tet und möchten unsere Kanzlei um 
eine(n) etablierte(n) Kollegin/en mit 
entsprechendem Mandantenstamm 
erweitern. Moderne und repräsenta-
tive Räume, Ausstattung und Personal 
hierfür sind vollständig vorhanden. 

Sonstiges 

Tel. 0911-2356900
Betriebsberater 1954 - 2010, gebunden 
und in sehr gutem Zustand kostenfrei 
gegen Abholung abzugeben. 
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Fortbildungsveranstaltungen des Instituts 
für Anwaltsrecht und Anwaltspraxis
Anmeldeformulare unter http://www.arap.jura.uni-erlangen.de
oder über die Kontaktstelle wtt/CWW
Henkestr. 91, 91052 Erlangen
Tel. (09131) 85-25866,  Fax (09131) 85-25869, E-Mail: cww@zuv.uni-erlangen.de

Grundlagen des Gleichbehandlungsrechts und aktuelle  
Rechtsprechung zum AGG*

Die Veranstaltung zeigt in kurzen Zügen die Grundstrukturen des AGG auf und wendet sich 
vor allem der aktuellen Rechtsprechung von EuGH und BAG zum Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz zu. 
 
Prof. Dr. Steffen Klumpp ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Arbeits- und 
Sozialrecht an der Universität Erlangen-Nürnberg.

Freitag, 7. Juni 2013,
14:00 – 20:00 Uhr

Juridicum der Universität, 
Sitzungssaal JDC 0.283
Erlangen, Schillerstr. 1

Prof. Dr. Steffen Klumpp

Freitag, 14. Juni 2013, 
09:00 – 15:00 Uhr

Juridicum der Universität, 
Sitzungssaal JDC 0.283
Erlangen, Schillerstr. 1

Prof. Dr. Markus Gehrlein 

Aktuelle Fragen des Arzthaftpflichtrechts*

Das Arzthaftungsrecht kennt eine Vielzahl materiell- und verfahrensrechtlicher Besonder-
heiten, die sich nur schwer in die gewohnte Dogmatik einfügen. Dies beruht darauf, dass 
das Arzthaftungsrecht über viele Jahrzehnte  reines Rechtsprechungsrecht darstellte. Im 
Rahmen des demnächst in Kraft tretenden Patientenrechtegesetzes hat das Arzthaftungs-
recht nunmehr durch §§ 630a bis 630h BGB eine gesetzliche Kodifizierung erfahren. Die 
neuen Regelungen zum Behandlungsvertrag sollen Informations- und Aufklärungspflichten 
gegenüber der Patientin und dem Patienten, die Pflicht zur Dokumentation der Behand-
lung und das Akteneinsichtsrecht der Patientin und des Patienten sowie die Grundzüge 
der Beweislast bei Fehlern festlegen. Außerdem sollen mit der Kodifizierung Unklarheiten 
beseitigt werden, die sich aus der bisherigen Rechtsprechung ergeben haben. Im Seminar 
wird unter Berücksichtigung dieser wesentlichen Neuerungen sowie der Schuldrechts- 
und auch der ZPO-Reform das gesamte Arzthaftungsrecht dargestellt. Seine Systematik 
und Zusammenhänge werden unter besonderer Betonung der weiterhin maßgebenden 
höchstrichterlichen Rechtsprechung behandelt. Das Seminar Arzthaftungsrecht will insbe-
sondere das Basiswissen, die Haftung aus Behandlungsfehlern und Aufklärungsmängeln, 
die sowohl eine vertragliche (§ 630a BGB) als auch eine deliktische Grundlage (§ 823 Abs. 
1 BGB) haben, im einzelnen vermitteln.  

Teilnahmegebühren je Seminar 140 € / 90 € ermäßigt für Rechtsreferendare (falls nicht anders vermerkt)
(einschl. Getränke, Snacks und Seminarunterlagen)

Hinweis zu § 15 FAO: 
Falls nicht anders vermerkt umfassen die Fortbildungsveranstaltungen je 5 Zeitstunden. 
Eine Teilnahmebescheinigung wird erteilt.
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Schwerpunkte bilden das Behandlungsverhältnis, die Haftung aus Behandlungs- und Auf-
klärungsfehlern einschließlich der schwierigen Beweisfragen und die Besonderheiten des 
Arzthaftungsprozesses. 

Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am BGH, Honorarprofessor der Universität Mannheim, 
langjähriges Mitglied eines Arzthaftungssenats am OLG Saarbrücken, Seminare zum Er-
werb der Bezeichnung Fachanwalt für Medizinrecht, Dozent und Prüfer im Schwerpunkt-
bereich Medizinrecht der Universität Mannheim. 

Aktuelle Rechtsprechung im Wettbewerbs- und Markenrecht

Die Referenten stellen das materielle Wettbewerbsrecht und das Wettbewerbsverfahrens-
recht anhand neuester Entscheidungen dar, ferner aktuelle Fragen zu Markeneintragung 
und Markenverletzung. 

Herr Prof. Dr. Wolfgang Schaffert ist Richter im unter anderen für den Gewerblichen Rechts-
schutz und das Urheberrecht zuständigen I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs. Zuvor war 
er von 1983 bis 2000 Richter und Staatsanwalt in Nürnberg, wobei er vornehmlich auf 
den Gebieten des Gewerblichen Rechtsschutzes und des Wirtschaftsstrafrechts tätig und 
zeitweise an den Bundesgerichtshof, das Oberlandesgericht Dresden sowie das Bundes-
verfassungsgericht abgeordnet war. Seit dem Jahr 2012 ist er Honorarprofessor an der 
Universität Bayreuth und lehrt dort Wettbewerbs- und Lebensmittelrecht. 

Dr. Cöster ist seit über 25 Jahren als Rechtsanwalt im Gewerblichen Rechtsschutz tätig. 
Er ist Fachanwalt für dieses Gebiet und entfaltet daneben eine umfangreiche Lehr- und 
Prüfungstätigkeit auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes und des Zivilprozeß-
rechts. Seit 2010 ist er Lehrbeauftragter der Ohm-Hochschule Nürnberg.

Hinweis zu § 15 FAO: 4 Zeitstunden. 

Samstag, 6. Juli 2013, 
9:30 – 14:00 Uhr

Juridicum der Universität, 
Seminarraum JDC 1.281
Erlangen, Schillerstr. 1

Prof. Dr. Wolfgang Schaffert, 
Dr. Enno Cöster

Schnittpunkte zwischen Gesellschaftsrecht und Steuerrecht*

Zwischen Gesellschaftsrecht einerseits und Steuerrecht andererseits bestehen vielfa-
che Querbeziehungen, die in der Praxis oft vernachlässigt werden. Insbesondere Gesell-
schaftsverträge sind ohne Berücksichtigung der steuerrechtlichen Konsequenzen kaum 
zu gestalten. Die Veranstaltung wird aktuelle gesellschaftsrechtliche Fragen mit ihren 
steuerrechtlichen Folgen bzw. aktuelle Steuerrechtsprobleme vor dem Hintergrund ihrer 
gesellschaftsrechtlichen Vorfragen darstellen. 

Prof. Dr. Georg Crezelius ist Inhaber des Lehrstuhls für Steuerrecht an der Universität Er-
langen. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen u. a. Gesellschaftsrecht, Bilanzrecht 
und Steuerrecht.
Thomas Wachter ist Notar in München.

Samstag, 21. September 2013, 
9:00 – 14:00 Uhr

Juridicum der Universität, 
Sitzungssaal JDC 0.283
Erlangen, Schillerstr. 1

Prof. Dr. Georg Crezelius, 
Thomas Wachter
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Einführung in die VOB/B*

Die Kenntnis der VOB/B ist für die Bauvertragspraxis unverzichtbar. In der Ausbildung be-
steht hingegen leider kaum die Gelegenheit, dieses Rechtsgebiet zu vermitteln. Diese Lücke 
will die Veranstaltung schließen, indem sie ausgehend vom Werkvertragsrecht des BGB 
einen Überblick über die Strukturen und die wichtigsten Regelungsmaterien der VOB/B 
liefert. Zugleich weist der Dozent, der selbst als Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
tätig war, auf die häufigsten Anwendungsfehler in der Praxis hin. Kernthemen der Block-
veranstaltung sind:
- Herkunft, Rechtsnatur, Anwendungsbereich und Aufbau der VOB/B
- Vergütungsansprüche im System der VOB/B (insbes. sog. Nachträge)
- Mängelrechte nach der VOB/B

Prof. Dr. Jürgen Stamm verfügt über eine langjährige Erfahrung als Fachanwalt für Bau- und 
Architektenrecht und ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht 
und Insolvenzrecht an der Universität Erlangen-Nürnberg. Zu seinen Forschungsschwer-
punkten zählt das private Bau- und Bauprozessrecht, zu dem er durch zahlreiche Veröffent-
lichungen in Erscheinung getreten ist.

Freitag, 27. September 2013, 
9:00 – 15:30 Uhr
Juridicum der Universität, 
Sitzungssaal JDC 0.283
Erlangen, Schillerstr. 1

Prof. Dr. Jürgen Stamm

Praktikerworkshop: Ärzteberatung 2013*

Dieser Praktikerworkshop richtet sich an alle in der Ärzteberatung interdisziplinär tätigen 
Rechtsanwälte und Steuerberater. Mit dem „Unternehmen Arztpraxis“ sind für den Steu-
erberater und Anwalt weitergehende Anforderungen als bislang verbunden, die Wech-
selwirkungen aus Vertragsarzt- und Berufsrecht, Zivil- und Gesellschaftsrecht sowie dem 
Steuerrecht zu erkennen und in der Praxis anzuwenden. Zudem bringt das GKV-Versorgungs-
strukturgesetz mit den Änderungen 2013 zur Bedarfsplanung sowie zur Praxisnachfolge 
weitere Neuerungen mit sich, die zu diskutieren sind. Schließlich sind die aktuelle finanzge-
richtliche Rechtsprechung und die Äußerungen der Finanzverwaltung zu berücksichtigen. 

Dr. jur. Lindenau ist Rechtsanwalt bei Rödl & Partner, Nürnberg.

Freitag, 11. Oktober 2013, 
9:30 – 16:00 Uhr
Juridicum der Universität, 
Sitzungssaal JDC 0.283
Erlangen, Schillerstr. 1

Dr. jur. Lars Lindenau

Weitere Fortbildungen und detailliertere Angaben zu den Inhalten finden Sie auf unse-
rer Homepage unter der Rubrik „Sonstige Seminare“ oder unter www.arap.jura.uni-
erlangen.de.
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Seminare
Anmeldungen zu den Seminaren der Rechtsanwaltskammer Nürnberg können 
nur schriftlich erfolgen. Bitte verwenden Sie hierfür das Formular auf Seite 122. 

Mit Ihrer Anmeldung wird der Tagungsbeitrag fällig. Bitte überweisen Sie 
die Gebühr unter Angabe der jeweiligen Seminarnummer und des Namens 
des Teilnehmers (Hypovereinsbank Nürnberg BLz 760 200 70, Kontonr. 
2020105979). Eine Rechnung oder gesonderte Bestätigung Ihrer Anmeldung 
wird nicht versandt.

Anmeldungen, die uns nach Anmeldeschluss erreichen, können wir leider nur 
berücksichtigen, wenn noch Plätze frei sind. Sollte das Seminar ausgebucht 
sein, werden wir Sie entsprechend unterrichten.

Sie können Ihre Teilnahme bis drei Tage vor dem Veranstaltungstermin kos-
tenlos stornieren. Nur bei rechtzeitiger Abmeldung entfällt die Kostenpflicht, 
bzw. können wir die bereits entrichteten Seminargebühren erstatten. 

Am Ende einer jeden Veranstaltung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung. 

In den Seminargebühren sind bei Ganztagsveranstaltungen in der Regel ent-
halten:

  Kaffeepause
 Mittagessen
 kalte Getränke im Tagungsraum

Die Kosten für alkoholische Getränke sind vom Teilnehmer selbst zu tragen.

Bei unseren Fortbildungsveranstaltungen verteilen wir Fragebögen. Um Ihnen 
anspruchsvolle, auf Ihre Ansprüche zugeschnittene Fortbildungen anbieten 
zu können, dürfen wir Sie bitten, diese dem Referenten am Ende der Veran-
staltung ausgefüllt zu übergeben oder an die Geschäftsstelle zu übersenden.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Fortbildung!

Weitere Seminare und ausführliche Inhaltsbeschreibungen finden Sie auf un-
serer Homepage unter www.rak-nbg.de.

Teilnahmebedingungen
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Baurecht – vergütung und 
Nachträge
Referent:
RA Merk ist Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie für Bau- und Architektenrecht. 
Er referiert schon seit Jahren u. a. bei der RAK Koblenz, RAK Frankfurt sowie 
bei Eiden Seminare.

Inhalt:
•	 Der Baupreis (Einheitspreis, Pauschalvertrag, Stundenlohnvertrag),
•	 Nachträge Preisveränderungsmöglichkeiten (gesetzliche Grundlagen, Preis-

änderungen beim VOB/B Vertrag, Einheitspreisvertrag, Pauschalpreisvertrag),
•	 Leistungsbeschreibung und Nachtrag,
•	 verzögerte Bauausführung,
•	 Strategien bei strittigen Nachträgen (Kooperationsverpflichtung, mögliches 

Vorgehen des Auftragnehmers/Auftraggebers und damit verbundene Risi-
ken, gemeinsame Konfliktverhinderung),

•	 Abschlagrechnung und Schlussrechnung

Die Fortbildung wird im Sinne des § 15 FAO mit 5 Zeitstunden anerkannt.

Seminar Nr. 7506

Samstag, 08.06.2013
09:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

Anmeldeschluss:   24.05.2013
Tagungsbeitrag:   80,00 €
Teilnehmerzahl:  max. 50

Ort:
Novotel Nürnberg
Münchener Str. 340
90471 Nürnberg

Referent:
RA Michael Merk, Frankfurt/Main

Mitarbeiterseminar 

praxis der zwangsvollstreckung
Grund- und Aufbaukurs 

Das Seminar richtet sich an Auszubildende, die sich auf die Abschlussprüfung 
zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellte(n) vorbereiten oder nach Abschluss der 
Ausbildung ihre Kenntnisse im Bereich der Zwangsvollstreckung noch vertiefen 
wollen. Es ist ebenso für Quer- oder Wiedereinsteiger geeignet, richtet sich an 
Kanzleimitarbeiter, die sich künftig mit der Zwangsvollstreckung in der Praxis 
befassen, an Mitarbeiter, die hier bereits Kenntnisse besitzen und diese durch 
geeignete Maßnahmen noch vertiefen und festigen wollen. Es werden außerdem 
die Neuerungen besprochen, die aufgrund des neuen Gesetzes zur Sachaufklä-
rung in der Zwangsvollstreckung bereits am 01.01.2013 in Kraft getreten sind. 

Ein Teil des Kurses befasst sich im Wesentlichen mit den allgemeinen Voll-
streckungsvoraussetzungen, der Vorbereitung der Zwangsvollstreckung und 
den individuellen Maßnahmen in der Praxis. Er vermittelt einen umfangrei-
chen Überblick über verschiedene Möglichkeiten der Zwangsvollstreckung 
und zeigt die sinnvolle Anwendung in der Praxis auf.

Seminar Nr. 7519

Samstag, 08.06.2013
09:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Anmeldeschluss:  24.05.2013
Tagungsbeitrag:   80,00 €
Teilnehmerzahl:  max. 40

Ort:
Novotel Nürnberg
Münchener Str. 340
90471 Nürnberg

Referentin:  
petra Schmidtner, 
gepr. Rechtsfachwirtin
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Tarifrecht Aktuell
Dr. Melot de Beauregard, Fachanwalt für Arbeitsrecht, ist Partner der inter-
nationalen Rechtsanwaltssozietät McDermot Will & Emery. Als Fachanwalt 
für Arbeitsrecht tritt er regelmäßig durch Veröffentlichungen und Vorträge zu 
verschiedenen Bereichen des Arbeitsrechts in Erscheinung. Dabei gilt sein 
besonderes Augenmerk dem Tarif- und Arbeitskampfrecht, welches er auch 
im Rahmen von Kursen für angehende Fachanwälte und für den Beck-Verlag 
unterrichtet.

Inhalt: 
Das Seminar behandelt in kompakter Form alle wichtigen Themen des Tarif- 
und Arbeitskampfrechts. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf die aktu-
elle Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und der Landesarbeitsgerichte 
gelegt. Insbesondere folgende Themen werden behandelt:

•	 Austritt	aus	dem	Verband,	Wechsel	in	die	OT-Mitgliedschaft	und	Tarifunfä-
higkeit – Konsequenzen für die Arbeitsverhältnisse

•	 Verweisung	auf	Tarifverträge	in	Arbeitsverträgen	–	AGB-Kontrolle,	Betriebs-
übergang und andere Unwägbarkeiten

•	 Tarifpluralität	–	Praktische	Probleme	der	zunehmenden	Gewerkschaftsviel-
falt

•	 „Flashmob	&	Co.“	–	Die	Erweiterung	des	Arbeitskampfarsenals	der	Gewerk-
schaften

Die Fortbildung wird im Sinne des § 15 FAO mit 5 Zeitstunden anerkannt.

Seminar Nr. 7512

Freitag, den 14.06.2013
09:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

Anmeldeschluss:   31.05.2013
Tagungsbeitrag:    100,00 €
Teilnehmerzahl:  max. 50

Ort:    
Novotel Nürnberg
Münchener Straße 340
90471 Nürnberg

Referent:  
Dr. paul Melot de Beauregard, 
LL.M. (LSE), München

Der andere Teil des Seminars soll die erworbenen und fundierten Kenntnisse 
vertiefen und den Teilnehmern helfen, die Vollstreckung erfolgreich und selb-
ständig durchzuführen. Es wird ein Leitfaden an die Hand gegeben, um für den 
Gläubiger am effektivsten vollstrecken zu können. Es werden vielfältige Mög-
lichkeiten und Vollstreckungstipps aufgezeigt, um die Chancen des Mandan-
ten zu vergrößern, im Rahmen der Zwangsvollstreckung befriedigt zu werden. 
     
Achtung: Bitte Taschenrechner, Gebührentabelle und Gesetzestexte ZPO und 
RVG mitbringen!

Das Seminar wird zusätzlich am 09.11.2013 angeboten. Nähere Informationen 
unter www.rak-nbg.de/seminare/kammerseminare
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Europäischer Haftbefehl
Dr. Christoph Safferling ist Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, Interna-
tionales Strafrecht und Völkerrecht an der Philipps-Universität Marburg und 
als Of Counsel in der Kanzlei Salleck + Partner in Erlangen tätig. Das Europä-
ische Strafrecht ist neben dem Völkerstrafrecht ein Hauptforschungsgebiet 
des Referenten. 2012 hat er an einer von der EU Kommission finanzierten, 
europaweiten Studie zu Verteidigungsmöglichkeiten bei Europäischen Haft-
befehlen mitgewirkt.

Inhalt:  
Erklärt werden zunächst die Grundlagen des Europäischen Haftbefehls nach 
dem Rahmenbeschluss zum EuHb und dem IRG vor dem Hintergrund der Rspr. 
des BVerfG. Im zweiten Teil der Veranstaltung wird der Verfahrensablauf der 
Vollstreckung eines EuHb in Deutschland im Einzelnen dargestellt. Im dritten 
Teil werden die Rechte der betroffenen Person und die Möglichkeiten der 
Verteidigung an Hand einiger Beispielsfälle dargestellt. Abschließend wird 
auch die Möglichkeit erörtert, die im Ausland erfolgende Vollstreckung eines 
deutschen EuHb als Strafverteidiger zu begleiten. Es werden umfangreiche 
Unterlagen zur Verfügung gestellt, wie Formulare und Prüfungsschemata so-
wie Fallmaterialien.

Die Fortbildung wird im Sinne des § 15 FAO mit 5 Zeitstunden anerkannt.

Seminar Nr. 7510

Samstag, 15.06.2013 
von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Anmeldeschluss:   31.05.2013
Tagungsbeitrag:   100 €
Teilnehmerzahl:  max. 50

Ort:
Novotel Nürnberg
Münchener Str. 340
90471 Nürnberg

Referent: 
Dr. Christoph Safferling, Erlangen

Mitarbeiterseminar 

zwangsvollstreckung intensiv
Sachbearbeitung in der Forderungspfändung

Das Seminar richtet sich insbesondere an Mitarbeiter im Anwaltsbüro, die 
schon fundierte Grundkenntnisse in der Zwangsvollstreckung besitzen oder 
bereits am Seminar Praxis der Zwangsvollstreckung – Grund- und Aufbaukurs 
teilgenommen haben und sich die Schwerpunkte der Sachbearbeitung in der 
Forderungspfändung aneignen oder vertiefen wollen. Es werden vielfältige 
Möglichkeiten und Vollstreckungstipps aufgezeigt, um in Forderungen des 
Schuldners pfänden zu können, um so über den/die Drittschuldner eine we-
sentlich höhere Realisierungschance zu erlangen.
Außerdem werden die Neuerungen besprochen, die aufgrund des neuen Ge-
setzes zur Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung die Forderungspfändung 
betreffen und bereits am 01.01.2013 in Kraft getreten sind.  

Aus dem Inhalt (Kurzübersicht):
•	 Pfändungsverfahren	und	Zuständigkeiten
•	 Vorpfändung/vorläufiges	Zahlungsverbot	
•	 Pfändung	von	Arbeitseinkommen
•	 Berechnung	des	pfändbaren	Arbeitseinkommens

Seminar Nr. 7520

Samstag, 15.06.2013
09:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Anmeldeschluss:   31.05.2013
Tagungsbeitrag:   80,00 €
Teilnehmerzahl:  max. 40

Ort:
Novotel Nürnberg
Münchener Str. 340
90471 Nürnberg

Referentin:  
petra Schmidtner,
gepr. Rechtsfachwirtin
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Mitarbeiterseminar 

RvG – Einführung und  
Grundlagen
Das Seminar richtet sich insbesondere an Mitarbeiter und Auszubildende 
im Anwaltsbüro, die sich einen Überblick über die abrechnungsrelevanten 
Grundsätze nach dem RVG verschaffen wollen. Sie werden daneben anhand 
von zahlreichen Beispielen mit einfachen und schwierigen Vergütungsab-
rechnungen vertraut.

Aus dem Inhalt (Kurzübersicht): 
•	 Aufbau	und	Einteilung	des	RVG
•	 Anwendung	des	Vergütungsverzeichnisses	(VV)
•	 Wert-	und	Rahmengebühren	
•	 Wertvorschriften	und	Streitwertberechnung
•	 Fälligkeit	und	Berechnung	der	Vergütung
•	 Geschäftsgebühr	in	der	außergerichtlichen	Vertretung
•	 Gebühren	im	gerichtlichen	Mahnverfahren
•	 Anwaltsgebühren	im	Zivilprozess
•	 Mehrvergleich	
•	 Anrechnungsvorschriften
•	 Prozesskostenhilfevergütung
  
Achtung: Bitte Gesetzestexte RVG, GKG, FamGKG und ZPO, Gebührentabelle 
und Taschenrechner mitbringen! 

Seminar Nr. 7521

Samstag, 22.06.2013
09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Anmeldeschluss:   07.06.2013
Tagungsbeitrag:   80,00 €
Teilnehmerzahl:  max. 40

Ort:
Novotel Nürnberg
Münchener Str. 340
90471 Nürnberg

Referentin:  
petra Schmidtner, 
gepr. Rechtsfachwirtin

•	 Zusammenrechnung	mehrerer,	einzeln	unpfändbarer	Arbeitseinkommen
•	 Zusammenrechnung	von	Geld-	und	Naturalleistungen
•	 Auskunfts-	und	Herausgabeansprüche	gemäß	§	836	III	ZPO
•	 Pfändung	von	Steuererstattungsansprüchen
•	 Erklärungspflicht	des	Drittschuldners	gemäß	§	840	ZPO
•	 Besonderheiten	der	Unterhaltspfändung	(bevorrechtigte	Gläubiger)
•	 Rechtsbehelfe	und	Pfändungsschutzbestimmungen

Achtung: Bitte Gesetzestexte ZPO, GKG und RVG sowie Gebührentabelle und 
Taschenrechner mitbringen.

Das Seminar wird zusätzlich am 16.11.2013 angeboten. Nähere Informationen 
unter www.rak-nbg.de/seminare/kammerseminare
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Überblick und erste Praxiserfahrungen

Die Reform der Sachaufklä-
rung in der zwangsvollstre-
ckung  

Mietrechtsänderungsgesetz aus Sicht der Zwangsvoll-
streckung

Uwe Wasserl, Diplom-Rechtspfleger (FH), ist seit vielen Jahren als hauptamt-
licher Dozent an der Bayerischen Justizschule Pegnitz in der Gerichtsvollzie-
herausbildung tätig. Außerdem Referent für Fortbildungsveranstaltungen und 
Autor mehrerer Lehrbücher.

Die Modernisierung der Sachaufklärung im Zwangsvollstreckungsverfahren 
und die damit verbundenen erheblichen Änderungen im 8. Buch der Zivil-
prozessordnung und anderer Gesetze sind zum 01.01.2013 in Kraft getreten. 
Die Sachaufklärung durch den Gerichtsvollzieher steht im Mittelpunkt der 
gesetzlichen Neuregelungen. Gleichzeitig wird das Verfahren zur Abgabe 
der Vermögensauskunft und die Verwaltung der Informationen modernisiert. 

Zum 01.05.2013 wird das Mietrechtsänderungsgesetz in Kraft treten. Die ge-
setzlichen Änderungen wirken sich u.a. auch auf die Zwangsvollstreckung aus 
Räumungstiteln aus. In einem Überblick werden die Neuerungen dargestellt. 

Die Seminarschwerpunkte sind:

•	 Konkretisierung	der	Regelbefugnisse	des	Gerichtsvollziehers	
•	 Gütliche	Erledigung	in	jeder	Lage	des	Verfahrens	
•	 Vermögensauskunft	ohne	Pfändungsversuch	
•	 Vermögensauskunft	nach	Pfändungsversuch	
•	 erneute	Vermögensauskunft	binnen	2	Jahren	
•	 Aufenthaltsermittlung	auf	konkreten	Gläubigerantrag	
•	 Auskunftsrechte	des	Gerichtsvollziehers	bei	Drittstellen	
•	 verkürzte	Haftvollstreckung	binnen	2	Jahren	
•	 Neukonzeption	des	Schuldnerverzeichnisses	-	zentrales	Schuldnerverzeich-

nis – Zentrales Vollstreckungsgericht in den Ländern 
•	 Führen	und	Inhalt	des	Schuldnerverzeichnisses	Auskünfte	aus	dem	Schuld-

nerverzeichnis; Interneteinsicht 
•	 Gebühren	und	Auslagen	nach	dem	Gerichtsvollzieherkostenrecht;	über-

gangsrechtliche Regelungen
•	 erste	Rechtsprechungen	zur	Sachaufklärung
•	 Überblick	zu	den	Änderungen	des	Mietrechtsänderungsgesetz	aus	Sicht	der	

Zwangsvollstreckung

Seminar Nr.7530

Freitag, 05.07.2013 
von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Anmeldeschluss:   21.06.2013
Tagungsbeitrag:   80,00 €
Teilnehmerzahl:  max. 60

Ort:    
Novotel Nürnberg
Münchener Str. 340
90471 Nürnberg

Referent:   
uwe Wasserl, Pegnitz
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Mitarbeiterseminar 

RvG spezial
Ausgewählte Abrechnungsprobleme aus dem RvG

Das Seminar richtet sich insbesondere an Mitarbeiter im Anwaltsbüro, die über 
fundierte Kenntnisse in der Vergütungsabrechnung nach dem RVG verfügen oder 
bereits am Seminar RVG-Einführung und Grundlagen teilgenommen haben.
Es werden u. a. die Besonderheiten der gerichtlichen Kostenfestsetzung sowie 
spezielle Einzelfälle der Gebührenabrechnung behandelt. Ein weiterer Schwer-
punkt sind die Anrechnungsvorschriften des RVG. Anhand von zahlreichen 
praxisnahen Beispielen wird die Vergütungsabrechnung optimiert, Fehlerquel-
len im Kostenfestsetzungs- und Kostenausgleichungsverfahren aufgezeigt. 

Aus dem Inhalt (Kurzübersicht):   
•	 Grundlagen der Anrechnungsvorschriften
•	 Anrechnungsreihenfolge und Kürzung
•	 Mehrvergleich (rechtshängige und nicht rechtshängige Ansprüche)
•	 Quotenvorrecht in der Rechtsschutzversicherung
•	 Gerichtliche Kostenausgleichung und Kostenfestsetzung

Achtung: Bitte Gesetzestexte RVG, GKG und ZPO, sowie Gebührentabelle und 
Taschenrechner mitbringen.

Seminar Nr. 7522

Samstag, 06.07.2013  
09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Anmeldeschluss:   21.06.2013
Tagungsbeitrag:   80,00 €
Teilnehmerzahl:  max. 40

Ort:
Novotel Nürnberg
Münchener Str. 340
90471 Nürnberg

Referentin:  
petra Schmidtner, 
gepr. Rechtsfachwirtin

Arzthaftungsrecht
auch unter Berücksichtigung des neuen  
patientenrechtegesetzes      
Der Referent war wissenschaftlicher Mitarbeiter in dem für Arzthaftungssa-
chen zuständigen VI. Zivilsenat des BGH und ist seit 1999 beim OLG Schles-
wig in diesem Bereich tätig. Er ist Mitautor des Buches Frahm/Nixdorf/Walter, 
Arzthaftungsrecht – Leitfaden für die Praxis und des Buches Wenzel, Der Arzt-
haftungsprozess.

Inhalt: 
In der Tagung werden das Arzthaftungsrecht, die arzthaftungsrechtlich Recht-
sprechung des BGH und der Oberlandesgerichte insbesondere der letzten 
drei Jahre und das neue Patientenrechtegesetz systematisch dargestellt und 
erläutert, unter anderem zu den Themen 
•	 Durchgangs-	und	Heilbehandlungsarzt	
•	 ärztliche	Leitlinien
•	 Beweiserleichterungen
•	 Aufklärungsfehler	und	hypothetische	Einwilligung
•	 Sachverständigenbeweis
•	 neuer	Tatsachenvortrag	in	zweiter	Instanz

Die Fortbildung wird im Sinne des § 15 FAO mit 5 Zeitstunden anerkannt.

Seminar Nr. 7516

Samstag, 06.07.2013 
09:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Anmeldeschluss:   21.06.2013
Tagungsbeitrag:   100,00 €
Teilnehmerzahl:  max. 40

Ort:    
Novotel Nürnberg
Münchener Str. 340
90471 Nürnberg

Referent: 
Wolfgang Frahm, Lürschau
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Seminar Nr. 7514

Freitag, 12.07.2013
12:30 Uhr bis 17:30 Uhr 

Anmeldeschluss:   28.06.2013
Tagungsbeitrag:   75,00 €
Teilnehmerzahl:  max. 32

Ort:    
RAK Nürnberg
Fürther Str. 115/ 4. OG
90429 Nürnberg

Referent:  
RAin Dr. Christine Frfr. von 
Münchhausen

verhandlungskompetenz 
– der Schlüssel zum Anwaltserfolg
Rechtsanwältin Dr. jur. Christine v. Münchhausen ist seit vielen Jahren als 
Anwältin im Bereich des Wirtschaftsrechts tätig. Alle Fragen der anwaltlichen 
Kommunikation sind ihr aus der eigenen Praxis geläufig.

Einer Ausbildung zur Wirtschaftsmediatorin (NCRC, San Diego / USA) folgte 
eine umfassende Weiterbildung im Bereich der Organisations- und Personal-
entwicklung. Darüberhinaus bildet sie im Auftrag mehrerer Landes-Justiz-
ministerien Richter der OLG und LG in Mediation und Verhandlungsführung 
aus. Zudem ist sie Lehrbeauftragte der juristischen Fakultät der Universität 
Erlangen-Nürnberg für die Bereiche Kommunikation, Verhandlungsführung 
und Konfliktmanagement. 

Inhalt: 
Jede anwaltliche Tätigkeit setzt eine Grundfertigkeit voraus: die des Verhandelns. 

Gleich, ob ein Vertrag gestaltet, ein Schaden reguliert, ein Konflikt gelöst oder 
ein Prozess geführt wird – stets müssen die Interessen des Mandanten in Ver-
handlungen vertreten werden. Am Ende obsiegen wird der Anwalt, der nicht 
nur mit juristischem Fachwissen, sondern mit überlegener Verhandlungskom-
petenz ausgestattet ist.
 
Im Einzelnen: 
•	 Grundlagen	erfolgreicher	Verhandlungsführung

- Verhandlungsstrategie: Kompetitives Verhandeln
- Verhandlungsstrategie: Kooperatives Verhandeln nach dem 
 Harvard-Konzept
- Die Schlüsselfaktoren erfolgreicher Verhandlungsführung

•	 Die	Struktur	von	Verhandlungen
•	 Erfolgreicher	Umgang	mit	schwierigen	Verhandlungssituationen	
•	 Die	Bedeutung	der	„richtigen“	Kommunikation	in	Verhandlungen

- Die Subjektivität der Wahrnehmung
- Grundsätze erfolgreicher Gesprächsführung
- Die Bedeutung von Körpersprache und deren strategischer Einsatz in 
 Verhandlungen

Eine ausführliche Seminarbeschreibung finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.rak-nbg.de/de/seminare/kammerseminare
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Internationales Familienrecht
Der Referent Dr. Rainer Kemper ist Verwalter einer Professur an der Hoch-
schule Osnabrück. Er ist außerdem seit vielen Jahren Lehrbeauftragter an 
den Universitäten Münster und Paris X. Er befasst sich seit langem mit dem 
Familienrecht und hat sich durch zahlreiche Veröffentlichungen auf diesem 
Gebiet einen Namen gemacht. Seit mehreren Jahren ist Dr. Kemper in der 
Anwaltsfortbildung tätig.

Inhalt: 
Die Zahl der gemischtnationalen Ehen nimmt ebenso zu wie diejenige der in 
Deutschland lebenden Eheleute, die beide eine ausländische Staatsangehö-
rigkeit aufweisen. Immer häufiger kommt es deswegen vor deutschen Fami-
liengerichten zu Scheidungen, auf die ausländisches Recht anzuwenden ist. 
Zugleich stellen sich in derartigen Fällen Zuständigkeitsfragen. Nicht selten 
ist darüber zu befinden, wie sich die Anhängigkeit von Verfahren im Ausland 
auf die Zulässigkeit von Verfahren in Deutschland auswirkt. Schließlich stellen 
sich nicht selten Vollstreckungsfragen: Wie wird in Deutschland ein im Ausland 
erwirkter Unterhaltstitel beigetrieben, wie erfolgt umgekehrt die Vollstreckung 
eines deutschen Titels im Ausland?

Da viele Anwälte mit internationalprivatrechtlichen Fragestellungen relativ 
selten zu tun haben, sind die Unsicherheiten auf diesem Gebiet groß. Das 
gilt umso mehr, als sich insoweit die wesentlichen Rechtsgrundlagen gerade 
geändert haben oder bald ändern werden. Die neuen Regelungen vergleich-
baren Prinzipien, indem das Staatsangehörigkeitsprinzip aufgegeben und an 
das Aufenthaltsprinzip angeknüpft wird.

Ziel des Seminars ist es, einen grundlegenden Überblick über die wichtigs-
ten Regelungen des Internationalen Zivilprozessrechts und des Internationa-
len Privatrechts, vor allem auf der Grundlage der genannten Verordnungen 
zu geben. Detaillierte Vorkenntnisse werden nicht erwartet. Ein besonderes 
Augenmerk wird auf Fallbeispiele gerichtet, damit die oft sehr abstrakten Vor-
schriften anschaulicher werden.

Die Fortbildung wird im Sinne des § 15 FAO mit 6 Zeitstunden anerkannt.

Eine ausführliche Seminarbeschreibung finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.rak-nbg.de/de/seminare/kammerseminare

Seminar Nr. 7517
  
Samstag, 13.07.2013
09:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss:   28.06.2013
Tagungsbeitrag:   100,00  €
Teilnehmerzahl:  max. 100

Ort:    
Novotel Nürnberg
Münchener Str. 340
90471 Nürnberg

Referent:    
Herr Dr. Rainer Kemper, Münster
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Erbrecht – Teilungsversteige-
rung
Stefan Geiselmann hat 1992 seine Rechtspflegerprüfung abgelegt und ist seit 
2005 beim Amtsgericht Ulm für das Referat in der Einzelvollstreckung tätig. Er 
ist u. a. Dozent im Rahmen der Anwaltsfortbildung zum Fachanwalt für Fami-
lienrecht für die Arberverlag GmbH, für die Hans Soldan GmbH im Rahmen 
der Fortbildung zum Rechtsfachwirt und ist seit 2006 für die Zorn-Seminare 
in Gernsbach im Rahmen der dreiteiligen Zwangsvollstreckungslehrgänge 
für Kanzleimitarbeiter tätig. 

Inhalt: 
•	 Aufhebungs-	oder	Teilungsversteigerung	gem.	§§	180	ff	ZVG
•	 Verfahrensvoraussetzungen
•	 Verfahrenshindernisse
•	 Verhältnis	zur	Vollstreckungsversteigerung
•	 Verfahren	bis	zum	Versteigerungstermin
•	 Einstellung	gem.	§	180	ZVG
•	 Einstellung	auf	Bewilligung	eines	Antragstellers
•	 Einstellung	nach	§	3b	Abs.	3	VermG
•	 Gebäudeeigentum
•	 Wertfestsetzung
•	 Mitteilung	gem.	§	41	Abs.	2	ZVG
•	 Anmeldungen
•	 Befriedigungsreihenfolge	des	§	10	ZVG
•	 Versteigerungstermin,	§	66	ZVG
•	 Geringstes	Gebot,	§	182	ZVG
•	 Bietestunde
•	 Gebote
•	 Sicherheitsleistung/Erhöhte	Sicherheitsleistung,	§	68	Abs.	2	und	3	ZVG
•	 Zuschlagsentscheidung
•	 Erlösverteilung
•	 Taktische	Hinweise
•	 Gerichtskosten
•	 Rechtsanwaltsvergütung
•	 Beispiel	mit	erlöschendem	Recht	in	Abteilung	II	nebst	Teilungsplan

Die Fortbildung wird im Sinne des § 15 FAO mit 5 Zeitstunden für 
Fachanwälte für Erbrecht sowie Familienrecht anerkannt.

Eine detaillierte Inhaltsübersicht finden Sie auf unserer Homepage unter www.
rak-nbg.de/de/seminare/kammerseminare

Seminar Nr. 7515

Samstag, 27.07.2013
09:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Anmeldeschluss:   12.07.2013
Tagungsbeitrag:   90,00 €
Teilnehmerzahl:  max. 50

Ort:    
Novotel Nürnberg
Münchener Str. 340
90471 Nürnberg

Referent:  
Dipl.-Rechtspfleger (FH) Stefan 
Geiselmann, Staig
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Familienrecht 
RA Michael Klein ist als Referent und Ausbilder im Institut für angewandtes 
Recht tätig, das u.a. auch Fachanwaltslehrgänge für Familienrecht anbietet. 
Außerdem ist RA Klein Ausschussvorsitzender der Fachprüfungsausschüsse 
„Fachanwalt für Familienrecht I“ und Autor vieler Beiträge und Publikationen.

Inhalt: 

Update Unterhaltsrecht
nach Aktualität

Update Familienvermögensrecht
nach Aktualität

Familiensteuerrecht
I.  Die Strukturen des Einkommensteuersystems
II.  Überblick über die Kernbegriffe des EStG
III.  Einkunftsarten
IV.  Persönliche Zurechnung von Einnahmen und Ausgaben
V.  Begrenztes Realsplitting
VI. Zugewinnausgleich und Steuern

Das Rückabwicklungs- und Ausgleichssystem nach Billigkeit
I.  Unbenannte ehebedingte Zuwendungen (Ehegatten und Verlobte)
II.  Gemeinschaftsbezogene unbenannte Zuwendungen (nichteheliche Partner)
III. „Echte Schenkungen“ (Ehegatten, Verlobte und nichteheliche Partner)
IV.  Schenkungen der Schwiegereltern
V.  Leistungen von Schwiegerkindern an Schwiegereltern
VI. Familienrechtliche Kooperationsverträge (Ehegatten, Verlobte, nicht-
 eheliche Partner und Schwiegereltern/Schwiegerkinder)

Beweisaufnahme in Familienstreitverfahren
I.  Grundlagen des Beweisrechts
II.  Erfahrungssätze im Familienrecht
III. Arten des Beweises
IV. Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsverbote
V.  Sekundäre Beweislasten im Familienrecht
VI. Verfahren der Beweiserhebung

Änderungen aus aktuellem Anlass bleiben vorbehalten.

Die Fortbildung wird im Sinne des § 15 FAO mit 10 Zeitstunden anerkannt.

Seminar Nr. 7518

Freitag, 20.09.2013 
von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
und
Samstag, 21.09.2013 
von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr

Anmeldeschluss:   06.09.2013
Tagungsbeitrag:   150,00 €
Teilnehmerzahl:  max. 100

Ort:    
Novotel Nürnberg
Münchener Str. 340
90471 Nürnberg

Referent:  
RA Michael Klein, Regensburg
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Insolvenz- und Gesellschafts-
recht 2013
Neueste Rechtsprechung und Entwicklung im Insolvenz- und Gesellschaftsrecht 
unter besonderer Berücksichtigung von Haftungsfragen für Geschäftsführer, 
Gesellschafter und Berater der GmbH

Herr Rechtsanwalt Ferslev ist Fachanwalt für Insolvenzrecht und befasst sich 
seit über 10 Jahren schwerpunktmäßig mit der Beratung und Vertretung von 
Schuldnern und schuldnerischen Unternehmen in der Insolvenz, insbeson-
dere aber im Vorfeld der Insolvenz zur Vermeidung von Haftungsrisiken für 
Geschäftsführer und Gesellschafter von kleineren und mittelständischen Kapi-
talgesellschaften, insbesondere von Gesellschaften mit beschränkter Haftung. 

Er kommentiert regelmäßig Entscheidungen des II. und IX. Senats des Bun-
desgerichtshofs in EWiR (Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht) und ist Au-
tor des im Deutschen Anwaltverlages (DAV) herausgegebenen Buches „Die 
GmbH – Haftungsfallen bei Gründung, Krise, Sanierung. Zudem referiert er 
seit Jahren zu gesellschaftsrechtlichen und insolvenzrechtlichen Themen bei 
Anwaltvereinen, Rechtsanwaltskammern und bei Eiden Juristische Seminare.

Inhalt:

In diesem Seminar werden praxisrelevante Entscheidungen des IX. (Insol-
venzrecht) und des II. (Gesellschaftsrecht) Senat des BGH zu aktuellen insol-
venzrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Entscheidungen erläutert und 
auf hierzu veröffentlichte Literaturstimmen hingewiesen. Zur Abrundung der 
jeweiligen Themen werden auch obergerichtliche Entscheidungen behandelt.

Weitere Erläuterungen zu den Schwerpunkten des Vortrages finden Sie auf 
unserer Homepage unter www.rak-nbg.de

Die Fortbildung wird im Sinne des § 15 FAO mit 5,5 Zeitstunden für 
Fachanwälte für Handels- und Gesellschaftsrecht sowie Fachanwälte für Insol-
venzrecht anerkannt.

Seminar Nr. 7526

Freitag, 11.10.2013
09:00 Uhr bis 15:30 Uhr 

Anmeldeschluss:   27.09.2013
Tagungsbeitrag:   100,00 €
Teilnehmerzahl:  max. 50

Ort:    
Novotel Nürnberg
Münchener Str. 340
90471 Nürnberg

Referent:  
RA Rainer Ferslev, Hamburg 
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Die erfolgreiche Berufung im 
zivilprozess
Dr. Günter Prechtel ist Vorsitzender einer Berufungszivilkammer am Landge-
richt München I und seit langem in der Anwaltsfortbildung tätig, Begründer 
des Handbuches „Erfolgreiche Taktik im Zivilprozess“ (5. Aufl. 2011) sowie 
Verfasser zahlreicher Zeitschriftenaufsätze. 

Inhalt: 
Die Voraussetzungen einer erfolgversprechenden Berufung sind gerade im 
Hinblick auf die Umgestaltung der zweiten Instanz durch die ZPO-Reform 
2002 vielen Anwälten immer noch nicht in vollem Umfange bekannt. Dieses 
Seminar bietet die Möglichkeit, die Besonderheiten der „neuen“ Berufung 
unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung von einem erfahrenen 
Praktiker kennen zu lernen und das vorhandene Wissen zu vervollständigen. 
Hierbei wird sowohl auf typische Fehlerquellen als auch darauf eingegangen, 
worauf der Anwalt in der ersten Instanz zur Vorbereitung einer etwaigen Be-
rufung besonders achten sollte.

Vorgesehen sind u.a. folgende Themen:
•	 Zulässigkeit	und	Statthaftigkeit
•	 Berufung	und	PKH
•	 Berufungsbegründung
•	 Berufungsgründe
•	 Bedeutung	des	Tatbestands
•	 Häufige	erstinstanzliche	Fehler
•	 Neuer	Tatsachenvortrag
•	 Erneute	Beweisaufnahme
•	 Klageänderung/Aufrechnung/Widerklage
•	 Zurückweisung	durch	Beschluss	
•	 Verteidigung	des	Berufungsbeklagten
•	 Anschlussberufung
•	 Die	mündliche	Berufungsverhandlung
•	 Rechtsmittel

Seminar Nr. 7509

Samstag, 12.10.2013 
von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Anmeldeschluss:   28.09.2013
Tagungsbeitrag:   110,00 €
Teilnehmerzahl:  max. 50

Ort:    
Novotel Nürnberg
Münchener Str. 340
90471 Nürnberg

Referent: 
Dr. Günter prechtel, Eichenau
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Das WEG im Überblick                                    

Inhalt:   
I. Das materielle Recht 
 1. Die gesetzlichen Öffnungsklauseln
  a) Die Änderung des Kostenverteilungsschlüssels gem. § 16 Abs. 3 WEG
  b) Die Abweichung vom geltenden Kostenverteilungsschüssel im 
   Einzelfall gem. § 16 Abs. 4 WEG
  c)  Die Modernisierung gem. § 22 Abs. 2 WEG in Abgrenzung zur   
       modernisierenden Instandsetzung und zur baulichen Veränderung
  d)  Die bauliche Veränderung und die Kostenbefreiung 
  e)  Der Anspruch auf Änderung oder Abweichung
  f)  Der Anspruch auf Anpassung der Gemeinschaftsordnung 
  g)  Beschlüsse über Zahlungsmodalitäten und Kostenzuweisungen

 2. Die Rechtsfähigkeit der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und 
  die praktischen Folgen
  a)  Die Gemeinschaft als Gläubigerin und Schuldnerin
  b)  Die geborene Wahrnehmungsbefugnis
  c)  Die gekorene Wahrnehmungsbefugnis
  d)  Der Immobilienerwerb durch die Gemeinschaft
  e)  Die Haftung der Wohnungseigentümer für Verbindlichkeiten der   
             Gemeinschaft 
  f)  Das Verwaltungsvermögen – Zuordnung und Übergang 

 3.  Aufgaben/Befugnisse des Verwalters gem. § 27 Abs. 1-3 WEG

II. Das Prozessrecht 
 1. Die Anfechtungsklage 
  a) Wahrung der Anfechtungs- und Begründungsfrist
  b)  Die Präklusionswirkung 
  c)  Der Beklagte als Nebenintervenient des Klägers?
  d)  Die Mandatierung durch den Verwalter für die Beklagte und die freie 
              Anwaltswahl
  e)  Der immanente Interessenswiderstreit bei Mandatierung durch den  
              Verwalter im Hinblick auf § 49 Abs. 2 WEG
  f)  § 49 Abs. 2 WEG und die Prozessökonomie in der richterlichen Praxis
  g)  Der eingeschränkte Kostenerstattungsanspruch wegen § 50 WEG
 
 2. Der Streitwert – ein Thema ohne Ende

III. Aktuelle Rechtsprechung – kompakt – 

Die Fortbildung wird im Sinne des § 15 FAO mit 6 Zeitstunden anerkannt.

Seminar Nr.7528

Freitag, 18.10.2013 
von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Anmeldeschluss:   04.10.2013
Tagungsbeitrag:   100,00 €
Teilnehmerzahl:  max. 50

Ort:    
Novotel Nürnberg
Münchener Str. 340
90471 Nürnberg

Referent: 
RA Horst Müller, München
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Frau Ziegler
Fürther Str. 115
90429 Nürnberg
Gerichtsfach: 1

Fax: 0911/92633-33

Teilnehmer/in:     Bitte mit Schreibmaschine oder in Blockschrift ausfüllen.

Name, Vorname:

Kanzlei:

Straße:

PLZ / Ort:

Tel. und Fax:

 Überweisung erfolgt *       Verrechnungsscheck in Höhe von             liegt bei

Datum:       Unterschrift / Kanzleistempel

Anmeldeformular

*HypoVereinsbank Nürnberg, BLZ 760 200 70, Ktnr. 2020105979 
(Bitte geben Sie als Verwendungszweck die Seminarnummer und den Namen des Teilnehmers an)

Entsprechendes bitte ankreuzen!

08. 06. 2013 80,–  7506 Baurecht – Vergütung und Nachträge

08. 06. 2013 80,–  7519 Mitarbeiterseminar – Praxis der Zwangsvollstreckung

14. 06. 2013 100,–  7512 Tarifrecht Aktuell

15. 06. 2013 100,–  7510 Europäischer Haftbefehl

15. 06. 2013 80,–  7520 Mitarbeiterseminar – Zwangsvollstreckung intensiv

22. 06. 2013 80,–  7521 Mitarbeiterseminar – RVG, Einführung und Grundlagen

05. 07. 2013 80,–  7530 Reform der Sachaufklärung in der ZV

06. 07. 2013 80,–  7522 Mitarbeiterseminar – RVG spezial

06. 07. 2013 100,–  7516 Arzthaftungsrecht

12. 07. 2013 75,–  7514 Verhandlungskompetenz – Der Schlüssel zum Anwaltserfolg

13. 07. 2013 100,–  7517 Internationales Familienrecht

27. 07. 2013 90,–  7515 Erbrecht – Teilungsversteigerung

20. 09. 2013
21. 09. 2013

150,–  7518 Familienrecht

11. 10. 2013 100,–  7526 Insolvenz- und Gesellschaftsrecht 2013

12. 10. 2013 110,–  7509 Die erfolgreiche Berufung im Zivilprozess

18. 10. 2013 100,–  7528 Das WEG im Überblick

09. 11. 2013 80,–  7523 Mitarbeiterseminar – Praxis der Zwangsvollstreckung (WH 08.06.)

16. 11. 2013 80,–  7524 Mitarbeiterseminar – Zwangsvollstreckung intensiv (WH 15.06.)
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, die Software für die Kanzleiorganisation für Anwälte und Notare 

, das Dokumenten-Management-System für Kanzleien

, die Schnittstelle zu WebAkte, Schadenmanager & Co.

, das digitale Diktiersystem
Exchange

, Termine, Fristen, Aufgaben und Kontakte überall verfügbar

... und vieles mehr

Sankt-Salvator-Weg 7  91207 Lauf a.d. Pegnitz  Tel. 09123/1830-0  Fax 09123/1830-183  vertrieb@rummel-ag.de  www.rummel-ag.de

... in Ihrer Kanzlei kommunizieren Sie mit Versicherungen und 
Mandanten aber besser digital – kinderleicht mit WinMACS
Die Anwaltssoftware WinMACS unterstützt Sie bei der Kommunikation mit Ihren Mandanten, Versicherungen und sonstigen 
Beteiligten. Mit der integrierten E-Mail-Funktion können Sie E-Mails inklusive Anhänge versenden und strukturiert zu einer Akte 
archivieren. WM Web (Schnittstelle zur WebAkte der e.Consult AG) sorgt für einen schnellen und kostengünstigen Informations- 
und Dokumentenaustausch mit Aktenbeteiligten, eine bequeme Korrespondenz mit Versicherungen sowie die Neugenerierung 
von Mandaten direkt aus WinMACS. Durch viele weitere eigenständige Programme und modulare Erweiterungen bieten die 
Softwareprodukte der Rummel AG auch für alle anderen Anforderungen des Kanzleialltags effiziente Lösungen:

Integrierte Gesamtlösungen für Ihre Kanzlei aus einer Hand.
Softwarelösungen der Rummel AG.

Manchmal ist analoge 
Kommunikation der 
optimale Weg ...
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